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Umschau
Gert Kelter

„Wenn filv' l C dıe iftung Christı nIC halt,
WIEe er’s geordne hat, ist RS keıin Sakrament“

Überlegungen ZUTr bedeutung cder emente
im eiligen Abendmanıl

Einlertung
In einer Meldung des Internet-Pressedienstes der Selbständıgen Evangelısch-
Lutherischen1SELK)“ ‚„„Wdl V Oll einer „Abendmahlsweimprobe“ In e1iner
rheimischen Kırchgememde lesen. Flankıert wurde diese Weımprobe Uurc
e1n Referat eInes Protfessors für Agrarwıissenschaften über „Hıntergründe und
Greschichte des Abendmahlsweıine  e“

In diesem Uusammenhang hlel3 U dann Posıtion der SELK „ In der
SELK 1st eindeutig festgelegt, daß heim Abendmahl HUr Wein und kein FaAU-
bensaft verwendet werden darf, da der hihlische Bericht VORN der Einselzung des
Abendmahls UNVC: JCSUS Christus auch VORN Wein herichtet. Allerdings tellte (der
Referent) klar. daß die landläufige Meinung, daß ZUF eıt CS IM Altertum kein
Traubensaft hätte verwendet werden können, da dieser IM heihen Mittelmeerkli-

cChnell WAare, und HUr Aeshatb heim Abendmahl Wein verwendet
werde, nicht ragfähig SEI, da schon hei dem roömischen Dichter Vergil AUN dem

Jahrhundert Vor Christus Belege für die Konservierung VOoNn UFVERSOFCHCHN
Traubenmost UNVC. Kochen und Abhtöten der ejen zu finden se:i:en.

Das Konservierungs-Argument WAdl MIr bekannt und geläufig und gehörte bIs-
lang auch meınem e1ıgenen Repertoire, W CLLLL s darum 91nNgS, dıe Verwendung
V OIl Weın als alternatıvylos verteidigen. Es sıch. gew1ssermaßen chlıch
approbiert, auch 1m Rundschreiben V OIl Bıschof Dr Grerhard Raost Vo  S 302 979

„Seelsorge an Alkoholgefährdeten und Feıier des eilıgenAbendmahles““, W CLLLL

s dort 21 „ Nach übereinstimmendem Urteil der Historiker hzw Archäologen
gab N  s CS IM Müärz/April (Passa) C  C der Adamals noch unzureichenden
Konservierungsmöglichkeiten keinen Traubensafft. Das G(rewächs des Weinstocks
Adas Jesus den Zwölfen reicht, Wr also eindeutig WEeIin.

WEe1 Satze einer Internet-Pressemeldung brachten dieses Argument also
1ns anken en12 zeıtaufwendige Recherchen. ebenfalls 1m Allzweck-Me-

VIUL, BSLK 1001,85  g'
elk-news V} 97 2010 „Gute Noten für eigenen Abendmahlswer  &.
Kırchl. Rundschreiben LV.2,

184

Gert Kelter:

„Wenn man die Stiftung Christi nicht hält,  
wie er’s geordnet hat, ist es kein Sakrament“1

Überlegungen zur Bedeutung der Elemente  
im Heiligen Abendmahl

1. Einleitung
In einer Meldung des Internet-Pressedienstes der Selbständigen Evangelisch- 
Lutherischen Kirche (SELK)2 „war von einer „Abendmahlsweinprobe“ in einer 
rheinischen Kirchgemeinde zu lesen. Flankiert wurde diese Weinprobe durch 
ein Referat eines Professors für Agrarwissenschaften über „Hintergründe und 
Geschichte des Abendmahlsweines“.

In diesem Zusammenhang hieß es dann zur Position der SELK: „In der 
SELK ist eindeutig festgelegt, daß beim Abendmahl nur Wein und kein Trau-
bensaft verwendet werden darf, da der biblische Bericht von der Einsetzung des 
Abendmahls durch Jesus Christus auch von Wein berichtet. Allerdings stellte (der 
Referent) klar, daß die landläufige Meinung, daß zur Zeit Jesu im Altertum kein 
Traubensaft hätte verwendet werden können, da dieser im heißen Mittelmeerkli-
ma schnell vergoren wäre, und nur deshalb beim Abendmahl Wein verwendet 
werde, nicht tragfähig sei, da schon bei dem römischen Dichter Vergil aus dem 
1. Jahrhundert vor Christus Belege für die Konservierung von unvergorenem 
Traubenmost durch Kochen und Abtöten der Hefen zu finden seien.“

Das Konservierungs-Argument war mir bekannt und geläufig und gehörte bis-
lang auch zu meinem eigenen Repertoire, wenn es darum ging, die Verwendung 
von Wein als alternativlos zu verteidigen. Es findet sich, gewissermaßen kirchlich 
approbiert, auch im Rundschreiben von Bischof Dr. Gerhard Rost vom 30.2.1979 
zu „Seelsorge an Alkoholgefährdeten und Feier des Heiligen Abendmahles“, wenn 
es dort heißt: „Nach übereinstimmendem Urteil der Historiker bzw. Archäologen 
gab es z.Zt. Jesu im März/April (Passa) wegen der damals noch unzureichenden 
Konservierungsmöglichkeiten keinen Traubensaft. Das ‚Gewächs des Weinstocks‘, 
das Jesus den Zwölfen reicht, war also eindeutig Wein.“3

Zwei Sätze einer Internet-Pressemeldung brachten dieses Argument also 
ins Wanken. Wenig zeitaufwendige Recherchen, ebenfalls im Allzweck-Me-

1 SD VII, BSLK 1001,85.
2 Selk-news vom 19.2.2010 „Gute Noten für eigenen Abendmahlswein“.
3 Kirchl. Rundschreiben IV.2, S. 4.
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Y} Wenn HMN die Stiftung Christi nicht hält,„Wenn man die Stiftung Christi nicht hält, ...“  185  dium „Internet“, hätten es beinahe zu Fall gebracht: Die Sachlage scheint ein-  deutig. Jesus hätte theoretisch offenkundig Traubensaft verwenden können.“  Auch die Position der SELK zur Frage „Wein oder Traubensaft beim Abend-  mahl?“ ist in der Meldung bzw. in dem wiedergegebenen Zitat korrekt darge-  stellt. Es darf kein Traubensaft verwendet werden, da der biblische Bericht von  der Einsetzung des Abendmahls durch Jesus Christus auch von Wein berichtet.  Aber ist erst einmal ein Argument gefallen, wird man kritischer und könnte  auf die Idee kommen, in den Einsetzungsberichten des Neuen Testamentes  nachzulesen. Man würde finden, daß dort zwar von einem Kelch (zotnpiov)  und vom Gewächs des Weinstocks (t05 yeviiLLUTOG TÄG üurEiovL)", nicht aber  ausdrücklich von Wein die Rede ist.  Gleichsam als Nebenprodukt der Internetnachforschung zu Konservie-  rungsmethoden im Altertum wird man, nun bereits doppelt mißtrauisch ge-  worden, wie es denn um die Alternativlosigkeit der Verwendung von Wein im  Altarsakrament bestellt sei, fast automatisch auf diverse Seiten von Sekten®  und christlichen Gruppen geleitet, die sich aus religiösen Gründen dem Alko-  holverzicht verschrieben haben und auf denen ausführlich zu beweisen ver-  sucht wird, daß Jesus bei der Einsetzung des Hl. Abendmahles niemals Wein  verwendet habe, haben könne, weil er ein Alkoholgegner gewesen sel.  Vergewisserung tut also not. Zu diesem Zweck möchte ich im Folgenden  einige Argumente erörtern, die belegen sollen, daß es zur Verwendung von  Wein beim Altarsakrament keine Alternative gibt. Insbesondere soll dies auch  unter dem Gesichtspunkt der Stiftungsgemäßheit erfolgen.  2. Abendmahl und Passamahl  Die Synoptiker bezeugen übereinstimmend’, daß die Einsetzung des Abend-  mahls durch Jesus im Kontext eines Passamahls stattfand.  Die aus den Evangelien zu entnehmenden Angaben über Bestandteile und  liturgischen Ablauf des letzten Passamahles Jesu mit den Aposteln weisen  darauf hin, daß die Passafeier zur Zeit Jesu in den wesentlichen Elementen  genauso begangen wurde, wie es der Mischna-Traktat Pesachim beschreibt.  Die Mischna, also die schriftliche Fixierung rabbinischer religionsgesetzlicher  Überlieferungen, die den Kern des Talmud bildet, entstand in schriftlicher  Form zwischen 70 und 200 n. Chr.  Aber auch: Jakob Wöhrle in: Art. Getränke, WiBiLex (2008): „ Auch Most (hebr. w17n tirö8),  also unvergorener oder nur leicht vergorener Fruchtsaft, wurde in Israel gerne getrunken.  Most wurde vor allem aus Trauben, aber auch aus anderen Früchten, etwa aus Granatäpfeln  (  Hhld 8,2), hergestellt. Da die Gärung schon recht bald einsetzt, gab es frischen Most nur zur  Erntezeit.“  Mt, Mk, 1Kor, nicht LK.  Die Mormonen verwenden z.B. sogar Wasser (statt Wein bzw. Traubensaft).  Mt 26; Mk 14; Lk 22; auch Joh 13.'} 155

dıum „Internet””, hätten U eiınahe Fall gebracht: Diıe achlage scheımint e1IN-
deutig. Jesus äatte theoretisch offenkundıg Traubensaft verwenden können.?
uch dıe Posıtion der SELK rage „Weın oder Traubensaft beım end-
mahl?“** ıst In der Meldung bZzw. in dem wıedergegebenen ıtat korrekt arge-
stellt. Es ar  eın Traubensaft verwendet werden. da der hihlische Bericht VOoN

der Einsetzung des Abendmahls UNVC. JCsSUS Christus auch VORN Wein herichtet.
ber ist erst eiınmal ein Argument gefallen, wırd 111a krıitischer und könnte

auf dıe Idee kommen., In den Eınsetzungsberichten des Neuen Testamentes
nachzulesen. Man wurde nden, dal3 dort ZWdadl V OLl eiInem e1cC (nOTNPIOV)
und Vo (Grewächs des Weınstocks (TOU VEVNLLOTOC TINC ÜUTNEAOU)”, nıcht aber
ausdrücklıch V OLl Weıin dıe Rede ist

G'ileichsam als Nebenprodukt der Internetnachforschung Konservle-
rungsmethoden 1m Altertum wırd II1LALL, 1LLULL bereıts doppelt mıltrauısch SC
worden. WI1e s denn dıe Alternativlosigkeıt der Verwendung V OLl Weıin 1m
Altarsakrament este sel. tast automatısch auf diıverse Seıten V OLl Sekten®
und 15  ıchen Gruppen geleıtet, dıe sıch d ul relıg1ösen (irüunden dem Iko-
holverzıc verschrieben en und auf denen austführlıch beweisen VC1L-

sucht wırd, dal}3 Jesus be1l der Eınsetzung des HI Abendmahles nıemals Weıin
verwendet habe. en könne, weıl e1n Alkoholgegner SCWESCLH Se1

VergewIisserung tut also not /7u diesem WEeC möchte ich 1m Folgenden
emm1ge Argumente erortern, dıe belegen sollen. dal}3 s Verwendung V OLl

Weıin beım Altarsakrament keıne Alternatıve g1bt Insbesondere soll dıies auch
unter dem Gesichtspunkt der Stiftungsgemäßheıt erfolgen.

Abendmanıl un Passamanhnıl
Diıe Synoptiker bezeugen übereinstimmend’. dal3 dıe Eınsetzung des end-
mal Urc Jesus 1m Kontext e1InNnes Passamahls tattfand

Diıe d ul den Evangelıen entnehmenden Angaben über Bes  nate1ıle und
lıturzıschen Ablauf des etzten Passamahles Jesu mıt den posteln welsen
darauf hın. dal}3 dıe Passafeıer eıt Jesu in den wesentlichen Elementen
SCLAdUSO egangen wurde. WI1e s der Mıschna- Iraktat Pesachım beschreıibt
Diıe Mıschna. also dıe schrıftliche Fixierung rabbinıscher relıg10nsgesetzlıcher
Überlieferungen, dıe den Kkern des Talmud bıldet. entstand In oschrıftlicher
Form zwıschen H) und 200

ber uch: 'Ohrfe 111 Ärt Getränke, W1ıBıLex (2008) }°} uch Most MN t17r08),  AA
Iso UMNVELZULELLEL der 11L leicht VELSOLCHECL Fruchtsaft, wurde 1n Israel getrunken.
Most wurde VL em ALLS Irauben, ber uch ALLS anderen Früchten, eiwa ALLS G'Granatäpfeln
hld 2), hergestellt. DE e Gäarung schon recht bald einsetzt, gab CS frıschen Most 11L

Erntezeıut.“®
M M. 1Kor. nıcht
Diae Mormonen verwenden 7 5B Wasser (statt Weıiın bzw. Traubensaft).

2 1  ' 2 ıuch Joh 13
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dium „Internet“, hätten es beinahe zu Fall gebracht: Die Sachlage scheint ein-
deutig. Jesus hätte theoretisch offenkundig Traubensaft verwenden können.4 
Auch die Position der SELK zur Frage „Wein oder Traubensaft beim Abend-
mahl?“ ist in der Meldung bzw. in dem wiedergegebenen Zitat korrekt darge-
stellt. Es darf kein Traubensaft verwendet werden, da der biblische Bericht von 
der Einsetzung des Abendmahls durch Jesus Christus auch von Wein berichtet.

Aber ist erst einmal ein Argument gefallen, wird man kritischer und könnte 
auf die Idee kommen, in den Einsetzungsberichten des Neuen Testamentes 
nachzulesen. Man würde finden, daß dort zwar von einem Kelch (ποτηριον) 
und vom Gewächs des Weinstocks (τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου)5, nicht aber 
ausdrücklich von Wein die Rede ist.

Gleichsam als Nebenprodukt der Internetnachforschung zu Konservie-
rungsmethoden im Altertum wird man, nun bereits doppelt mißtrauisch ge-
worden, wie es denn um die Alternativlosigkeit der Verwendung von Wein im 
Altarsakrament bestellt sei, fast automatisch auf diverse Seiten von Sekten6 
und christlichen Gruppen geleitet, die sich aus religiösen Gründen dem Alko-
holverzicht verschrieben haben und auf denen ausführlich zu beweisen ver-
sucht wird, daß Jesus bei der Einsetzung des Hl. Abendmahles niemals Wein 
verwendet habe, haben könne, weil er ein Alkoholgegner gewesen sei. 

Vergewisserung tut also not. Zu diesem Zweck möchte ich im Folgenden 
einige Argumente erörtern, die belegen sollen, daß es zur Verwendung von 
Wein beim Altarsakrament keine Alternative gibt. Insbesondere soll dies auch 
unter dem Gesichtspunkt der Stiftungsgemäßheit erfolgen. 

2. Abendmahl und Passamahl
Die Synoptiker bezeugen übereinstimmend7, daß die Einsetzung des Abend-
mahls durch Jesus im Kontext eines Passamahls stattfand.

Die aus den Evangelien zu entnehmenden Angaben über Bestandteile und 
liturgischen Ablauf des letzten Passamahles Jesu mit den Aposteln weisen 
darauf hin, daß die Passafeier zur Zeit Jesu in den wesentlichen Elementen 
genauso begangen wurde, wie es der Mischna-Traktat Pesachim beschreibt. 
Die Mischna, also die schriftliche Fixierung rabbinischer religionsgesetzlicher 
Überlieferungen, die den Kern des Talmud bildet, entstand in schriftlicher 
Form zwischen 70 und 200 n. Chr.

4 Aber auch: Jakob Wöhrle in: Art. Getränke, WiBiLex (2008): „ Auch Most (hebr. ׁתירוש tîrôš), 
also unvergorener oder nur leicht vergorener Fruchtsaft, wurde in Israel gerne getrunken. 
Most wurde vor allem aus Trauben, aber auch aus anderen Früchten, etwa aus Granatäpfeln 
(Hhld 8,2), hergestellt. Da die Gärung schon recht bald einsetzt, gab es frischen Most nur zur 
Erntezeit.“

5 Mt, Mk, 1Kor, nicht LK.
6 Die Mormonen verwenden z.B. sogar Wasser (statt Wein bzw. Traubensaft).
7 Mt 26; Mk 14; Lk 22; auch Joh 13.
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Im Traktakt Mıschna Pesachım A, 1-75 werden lıturgischer Ablauf und dıe
Feıier verwendeten Nahrungsmuitte und (retränke beschrieben Diıe Becher

Kelch) werden der Mıschna zufolge mıt Wein gefüllt. Es ist dıe Rede davon,
dal}3 dıe „Becher gemischt“ werden. Der Brauch, den starken israelıschen Weıin
mıt Wasser vermischen., ist erst in hellenistischer eıt belegt, wurde vermut-
ıch aber auch schon praktızıert. Aus dem Hınwels auf dıe ıschung,
den dıe Mıschna o1Dt, alst sıch aber och klarer ableıten. dal}3 Passafeıer
völlıg zweıtelsfreı eın Most oder Saft. sondern Wein verwendet wurde

Da mıt dem V OLl Jesus verwendeten Begrıff „Gewächs des Weıinstocks“
SdL17Z eindeutiger We1lse Weıin gemeınt wırd d u zweıerle1 Beobachtungen
eutil1ic

26,29 (parr. be1l 14 22) ist V OLl „diesem“ (rewächs des Weın-
stocks (Qm FÖ  AÜpTL SK TOVDTOVD TOUD VEVNLOTOG TINC ÜULTEAOU dıe Rede Der
Rückbezug auf den in Vers 27 erwähnten e1cC ist zweıtelsfreı gemeınt
und erkennbar.
Diıe Wendung „Gewächs des Weınstocks“ wırd in der Argumentatıon für
dıe Möglıchkeıt, Traubensaft ZUX Feıier des HI Abendmahls me1lst als eleg
aiIur ngeführt, da s also Sdi nıcht spezıfisch Weıin (1m Siıinne
V Oll VETITSÖTCLHLECLI und also alkoholhaltıgem Iraubensaft gehe, sondern ehben
‚..  „nur (ırgend-) e1ine TUC des Weınstocks.
Tatsächlıec aber, auch das wırd Urc dıe Mıschna (Irakta B‘rachot 6,1)

klarer. handelt U sıch be1 dieser Wendung e1ine besonders spezıfische
Umschreıibung des Weınes., WÜCLLLL s 21 Wie spricht HL  s den degen uüber
Früchte aus ! her Baumfrüchte sagt HNn ‚Der Au die Baumfrucht schufst
S SCHOFTTLCH Wein. ennn uüber den Wein sagt HUn ‚Der Au die FUÜC: der
Rebhe schufst‘. her Erdfrüchte spricht HNn ‚Der Au die FUÜC. des Bodens
schufst S ECHOÖFTEITLE HE ennn uüber vot sagt HNn ‚Der Au SpneEISE A der
Erde hervorbringst. e

TUC des Weınstocks“ (der ©  © und „SpeEIsE d u der Erde“ sınd also
In der überheterten Jüdısch-lıturgischen Sprache gerade keıne allgememen,
sondern zugespitzt spezılische. iıdıomatısche Wendungen, teijerlıche Umschre1-
bungen des (reme1ımnten. Natürlıch ist U eın Zutfall, dal}3 solche., für ULLSCIC

Ohren oher verallgememınern klıngenden Begrıffe ausgerechnet für rot und
Weıin verwendet werden. rot und Weıin gelten In der als dıe Lebensmıit-
tel SCHIEC  1n. herausgehoben und stellvertretend für alle Lebensmiuttel.

Wır kommen also nıcht umhın testzuhalten. dal}3 U sıch be1 dem nha des
Kelches bZzw. dem (rewächs des Weınnstocks. das Jesus und dıe Apostel beım
etzten gemeInsamen assma bzw. ersten Abendmahl verwendet aben.
(vergorenen) Weıin andelte und deNinıtiv nıcht Most oder Saft

Der Talmud.  y übersetzt Yiklart e1NNO!| ayer. ınchen 1980 5 /
http://www.talmud. de/Umd/mischnah-berachot-Kkapitel- D/
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Im Traktakt Mischna Pesachim X, 1-78 werden liturgischer Ablauf und die 
zur Feier verwendeten Nahrungsmittel und Getränke beschrieben. Die Becher 
(= Kelch) werden der Mischna zufolge mit Wein gefüllt. Es ist die Rede davon, 
daß die „Becher gemischt“ werden. Der Brauch, den starken israelischen Wein 
mit Wasser zu vermischen, ist erst in hellenistischer Zeit belegt, wurde vermut-
lich aber auch zuvor schon praktiziert. Aus dem Hinweis auf die Mischung, 
den die Mischna gibt, läßt sich aber noch klarer ableiten, daß zur Passafeier 
völlig zweifelsfrei kein Most oder Saft, sondern Wein verwendet wurde. 

Daß mit dem von Jesus verwendeten Begriff „Gewächs des Weinstocks“ in 
ganz eindeutiger Weise Wein gemeint ist, wird aus zweierlei Beobachtungen 
deutlich:
1. Mt 26,29 (parr. bei Mk 14 u. Lk 22) ist von „diesem“ Gewächs des Wein-

stocks (ἀπ᾽ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου) die Rede. Der 
Rückbezug auf den in Vers 27 erwähnten Kelch ist zweifelsfrei gemeint 
und erkennbar.

2. Die Wendung „Gewächs des Weinstocks“ wird in der Argumentation für 
die Möglichkeit, Traubensaft zur Feier des Hl. Abendmahls meist als Beleg 
dafür angeführt, daß es also gar nicht so spezifisch um Wein (im Sinne 
von vergorenem und also alkoholhaltigem Traubensaft) gehe, sondern eben 
„nur“ um (irgend-) eine Frucht des Weinstocks. 
Tatsächlich aber, auch das wird durch die Mischna (Traktat B‘rachot 6,1) 

klarer, handelt es sich bei dieser Wendung um eine besonders spezifische 
Umschreibung des Weines, wenn es heißt: „Wie spricht man den Segen über 
Früchte aus? Über Baumfrüchte sagt man: ‚Der du die Baumfrucht schufst‘, 
ausgenommen Wein, denn über den Wein sagt man: ‚Der du die Frucht der 
Rebe schufst‘. Über Erdfrüchte spricht man: ‚Der du die Frucht des Bodens 
schufst‘, ausgenommen Brot, denn über Brot sagt man: ‚Der du Speise aus der 
Erde hervorbringst.‘“9

„Frucht des Weinstocks“ (der Rebe) und „Speise aus der Erde“ sind also 
in der überlieferten jüdisch-liturgischen Sprache gerade keine allgemeinen, 
sondern zugespitzt spezifische, idiomatische Wendungen, feierliche Umschrei-
bungen des Gemeinten. Natürlich ist es kein Zufall, daß solche, für unsere 
Ohren eher verallgemeinernd klingenden Begriffe ausgerechnet für Brot und 
Wein verwendet werden. Brot und Wein gelten in der Bibel als die Lebensmit-
tel schlechthin, herausgehoben und stellvertretend für alle Lebensmittel. 

Wir kommen also nicht umhin festzuhalten, daß es sich bei dem Inhalt des 
Kelches bzw. dem Gewächs des Weinstocks, das Jesus und die Apostel beim 
letzten gemeinsamen Passmahl bzw. ersten Abendmahl verwendet haben, um 
(vergorenen) Wein handelte und definitiv nicht um Most oder Saft.

8 Der Talmud, übersetzt u. erklärt v. Reinhold Mayer. München 1980. S. 587 ff.
9 http://www.talmud.de/tlmd/mischnah-berachot-kapitel-6/



Y} Wenn HMN die Stiftung Christi nicht hält,„Wenn man die Stiftung Christi nicht hält, ...“  187  Exkurs 1: Hat Jesus Wein getrunken?  Gemeinschaften, zu deren Prinzipien es zählt, keinen Alkohol zu sich zu neh-  men und die deshalb auch ihre Abendmahlsfeiern grundsätzlich mit Trauben-  saft begehen, versuchen gelegentlich, diese Sitte auch mit der Behauptung zu  untermauern, daß Jesus selbst keinen Wein getrunken habe.  Seltsamerweise führen sie in diesem Zusammenhang dann Lk 1,15 und  7,33 an, wo es von Johannes dem Täufer heißt, er habe keinen Wein getrun-  ken und kein Brot gegessen. Einmal (Lk 1) in Form einer Verheißung vor der  Geburt des Täufers, einmal (Lk 7) in Gestalt einer diese Verheißung bestäti-  genden Feststellung.  Wie gesagt: Diese Aussagen betreffen ausdrücklich nicht Jesus, sondern  den Vorläufer des Herrn, Johannes den Täufer,  Jesus selbst nimmt Mt 11,18-19 Stellung zur Rolle Johannes des Täufers  im vergleichenden Gegenüber mit sich selbst und sagt: „Johannes ist gekom-  men, aß nicht und trank nicht; so sagen sie: Er ist besessen. Der Menschen-  sohn ist gekommen, ißt und trinkt; so sagen sie: Siehe, was ist dieser Mensch  für ein Fresser und Weinsäufer (griech: olvorxötng; Wein = oivoc ), ein Freund  der Zöllner und Sünder!“  Das Weintrinken unterscheidet demnach Jesus vom Täufer und auch von  anderen damals bekannten asketisch-prophetischen Gestalten derart markant,  daß die Gegner diese Gepflogenheit des Weintrinkens in Form von Schmäh-  worten gegen Jesus richten. Daß Jesus Wein getrunken hat, steht also außer  Zweifel.'® Es gibt keinen Grund zu der Annahme, daß er ausgerechnet im  Rahmen seines letzten Passamahls mit den Aposteln, zu dessen damaligem  wie heutigem Brauch das Trinken von Wein gehört, Wein durch unvergorenen  Traubensaft ersetzt haben sollte.  3. Die Verwendung von Wein als Bestandteil  der stiftungsgemäßen Abendmahlsverwaltung  Von der sachlichen Feststellung, daß beim letzten Passamahl Jesu und damit bei  der Einsetzung des HI. Abendmahls Wein verwendet wurde, ist jedoch die Frage  zu unterscheiden, ob und ggf. weshalb dies zwingend ausschließen müsse, heute  bei der Feier des Hl. Abendmahls andere Substanzen verwenden zu dürfen.  Das Grundbekenntnis der lutherischen Kirche, das Augsburgische Be-  kenntnis von 1530 nennt in seinem 7. Artikel die reine Predigt des Evangeli-  ums und die Reichung der Sakramente „lauts des Evangelii“ als Kennzeichen  der rechtgläubigen Kirche aller Zeiten. Mit anderen Worten: Die sich heute  „evangelisch-lutherisch‘“ nennende Kirche beansprucht mit den Bekennern  ” Siehe auch Mt 27, 34 und Mk 15, 23.'} 1857

FExXKUurs Hat JSCesus Wein getrunken?
Gememschaften. deren Prinzıpien s Za keiınen Alkohol sıch neh-
IL und dıe eshalb auch iıhre Abendmahlstfeiern ogrundsätzlıch mıt Trauben-
saft begehen, versuchen gelegentlıch, diese Sıtte auch mıt der Behauptung
untermauern, dal3 Jesus selbst keiınen Weıin getrunken habe

Seltsamerweılse en S1e in diesem /usammenhang dann 1,15 und
755 d} s V OLl Johannes dem Täuter EL habe keınen Weıin gefrun-
ken und e1in rot FEınmal (Lk in Form e1ner Verheißung VOIL der
eburt des Täuters. einmal (Lk in (Grestalt e1ner diese Verheißung bestäti-
genden Feststellung.

Wıe gesagt Diese Aussagen etreItIen ausdrücklıich nıcht Jesus, sondern
den Vorläuftfer des Herrn, Johannes den Täuter.

Jesus selbst nımmt 1,18-19 tellung Johannes des Täufters
1m vergleichenden Gregenüber mıt sıch selbst und sagl. „ Johannes 1st gekom-
FLCTHL, aß nicht und trank nicht; d  CH SE Är ist hesessen. Der Menschen-
sohn ist gekommen, 11 und frinkt; d  CH SE JenNne, W 1st dieser ensch
für ein Fesser und Weinsdufer (griech OLTVOTOTHG) Weıin OLVOG ), ein Freund
der /öllner und Sunder!

Das Weırntrinken untersche1det emnach Jesus Vo Täuter und auch V OLl

anderen damals bekannten asketisch-prophetischen Grestalten derart markant.,
dal}3 dıe (Gregner diese Gepflogenheıt des Weıntrinkens In Form V OLl Schmäh-
worten Jesus richten. Da Jesus Weıin getrunken hat, steht also außer
weılifel.!* Es o1bt keiınen rtrund der Annahme. da ausgerechnet 1m
Rahmen SeINES letzten Passamahls mıt den posteln, dessen damalıgem
WI1e heutigem Brauch das Irınken V Oll Weıin gehö Weıin Urc UNVEISOILCHELN
Traubensaft ersetzt en sollte

Verwendung von Wern als Bestandteiıl
der stiftungsgemaäßen Abendmahlisverwaltung

Von der sachlıchen Feststellung., da beım letzten Passamahl Jesu und damıt be1
der Eınsetzung des HI Abendmahls Weın verwendet wurde, ist jedoch dıe rage

unterscheı1iden. b und gof. weshalb dıies zwingend ausschlıeßen MUSSE, heute
be1 der Feıer des Abendmahls andere Substanzen verwenden urien.

Das trundbekenntnıs der lutherischen ırche. das Augsburgische Be-
kenntnis V OLl 530) nenn! In seInem dıe reine Predigt des vangelı-
UL1l!  On und dıe eiıchung der Sakramente „„lauts des Evangeln“ als Kennzeıichen
der rechtgläubıgen Kırche er Zeıten. Mıt anderen Worten Diıe sıch heute
„evangelısch-Ilutherisch" nennende 1Irc beansprucht mıt den Bekennern

10 1€e. ıuch 2  „ UunNnt« 15  „ 3
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Exkurs 1: Hat Jesus Wein getrunken?
Gemeinschaften, zu deren Prinzipien es zählt, keinen Alkohol zu sich zu neh-
men und die deshalb auch ihre Abendmahlsfeiern grundsätzlich mit Trauben-
saft begehen, versuchen gelegentlich, diese Sitte auch mit der Behauptung zu 
untermauern, daß Jesus selbst keinen Wein getrunken habe. 

Seltsamerweise führen sie in diesem Zusammenhang dann Lk 1,15 und 
7,33 an, wo es von Johannes dem Täufer heißt, er habe keinen Wein getrun-
ken und kein Brot gegessen. Einmal (Lk 1) in Form einer Verheißung vor der 
Geburt des Täufers, einmal (Lk 7) in Gestalt einer diese Verheißung bestäti-
genden Feststellung.

Wie gesagt: Diese Aussagen betreffen ausdrücklich nicht Jesus, sondern 
den Vorläufer des Herrn, Johannes den Täufer.

Jesus selbst nimmt Mt 11,18-19 Stellung zur Rolle Johannes des Täufers 
im vergleichenden Gegenüber mit sich selbst und sagt: „Johannes ist gekom-
men, aß nicht und trank nicht; so sagen sie: Er ist besessen. Der Menschen-
sohn ist gekommen, ißt und trinkt; so sagen sie: Siehe, was ist dieser Mensch 
für ein Fresser und Weinsäufer (griech: οἰνοπότης; Wein = οἱνος ), ein Freund 
der Zöllner und Sünder!“

Das Weintrinken unterscheidet demnach Jesus vom Täufer und auch von 
anderen damals bekannten asketisch-prophetischen Gestalten derart markant,  
daß die Gegner diese Gepflogenheit des Weintrinkens in Form von Schmäh-
worten gegen Jesus richten. Daß Jesus Wein getrunken hat, steht also außer 
Zweifel.10 Es gibt keinen Grund zu der Annahme, daß er ausgerechnet im 
Rahmen seines letzten Passamahls mit den Aposteln, zu dessen damaligem 
wie heutigem Brauch das Trinken von Wein gehört, Wein durch unvergorenen 
Traubensaft ersetzt haben sollte.

3. Die Verwendung von Wein als Bestandteil  
der stiftungsgemäßen Abendmahlsverwaltung

Von der sachlichen Feststellung, daß beim letzten Passamahl Jesu und damit bei 
der Einsetzung des Hl. Abendmahls Wein verwendet wurde, ist jedoch die Frage 
zu unterscheiden, ob und ggf. weshalb dies zwingend ausschließen müsse, heute 
bei der Feier des Hl. Abendmahls andere Substanzen verwenden zu dürfen.

Das Grundbekenntnis der lutherischen Kirche, das Augsburgische Be-
kenntnis von 1530 nennt in seinem 7. Artikel die reine Predigt des Evangeli-
ums und die Reichung der Sakramente „lauts des Evangelii“ als Kennzeichen 
der rechtgläubigen Kirche aller Zeiten. Mit anderen Worten: Die sich heute 
„evangelisch-lutherisch“ nennende Kirche beansprucht mit den Bekennern 

10 Siehe auch Mt 27, 34 und Mk 15, 23.
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V Oll ugsburg, dal}3 in ıhren (1 me1Inden eben diese rechtgläubıige Kırche
en sel. in der das Evangelıum reın verkündıgt und dıe Sakramente iıhrer
Stiftung und Eınsetzung Urc Jesus Chrıistus gemäl verwaltet werden.

Was bedeutet „stiftungs-“ oder „eimmnsetzungsgemälß‘”?
Diıe rage mul3 111a beantworten. Krıterien und abstabe aben.

ach denen 111a e1ne 1Irc und deren Praxıs und Lehre beurte1llen ann.
rundlage für dıe Beantwortung dieser rage in der evangelısch-lutherı1-

schen Kırche ist dıe Heılıge Schriuft.
Nehmen WIT als e1spie das Matthäusevangelıum. Hıer 1! U FEın-

setzung des HI Abendmahles ‚„ Als SIiEe aber apen, nahm Jesus das Brotl, Aankte
und FaC. und gab den Jüngern und sprach: Nehmert, essel; das 1st mein
Leih Und nahm den Kelch‘ und dankte, gab iIhnen den und sprach: Trinket
altle daraus; das 1st mein Bluf des Bundes, das VErSOSSCH wird für viele ZUF

Vergebung der Sunden Ich UE euch: Ich werde VORN HÜ  s nicht mehr VORN

diesem (rewädchs des Weinstocks‘“ trinken his den {49, dem ich VORN HEÜÜ -

Aavon trinken werde mit euch IN Meines Vaters RICc 66f5

Diıe genannten Bestandteıle SINd:
Nehmen V OLl rot
en (wörtlıch: segnen)
Darreichen
Aufforderung ZU Essen und
Deutung Das ist meın Le1ib
Nehmen des Kelches mıt Weıin
en (wörtlıch: segnen)
Darreichen
Aufforderung ZU Irınken und triınken
Cu Das ist meın Blut des ‚undes, VELSOSSCH Vergebung der Sınden.
Aus den Aufforderungen ZU| Essen und Irınken darf zulässıg gESCHIOSSCN

werden. dal}3 dıe Apostel der Aufforderung auch nachkamen und also alßen und
tranken

Es ist VOLL einem e1cC dıe Rede. den Jesus nımmt und weıterreıicht.
Es ist VOLL rot 1m /usammenhang der Passafeıer dıe Rede. also V Oll UNSC-

auertem rot
Es ist einer, nämlıch Jesus, der dieser Feılier als „Hausvater” vorsteht und

S16 leıtet. In der Konstellatıon „Meıster Jünger” äatte eın anderer Apostel
diese Funktion eiInnehmen können.

Dies sınd also dıe wesentlichen Bestandteıle e1ner Abendmahlsteıier „„lauts
des Evangelıu“, e1ner einsetzungs- und stıftungsgemäßen Abendmahlsteıer.

Wır STellten fest, da CS sSıch 1M Ontext des Passamahles eınen EIC. gefuüllt mıt Weın,
handelt

172 Wır STellten fest, da 3 V(C(HL Weın, Iso VELSOICHECIN Traubensaft e ede ist
15 MT 2  „ 26-29
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von Augsburg, daß in ihren Gemeinden eben diese rechtgläubige Kirche zu 
finden sei, in der das Evangelium rein verkündigt und die Sakramente ihrer 
Stiftung und Einsetzung durch Jesus Christus gemäß verwaltet werden.

Was bedeutet „stiftungs-“ oder „einsetzungsgemäß“?
Die Frage muß man beantworten, um Kriterien und Maßstäbe zu haben, 

nach denen man eine Kirche und deren Praxis und Lehre beurteilen kann.
Grundlage für die Beantwortung dieser Frage in der evangelisch-lutheri-

schen Kirche ist die Heilige Schrift.
Nehmen wir als Beispiel das Matthäusevangelium. Hier heißt es zur Ein-

setzung des Hl. Abendmahles: „Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte 
und brach‘s und gab‘s den Jüngern und sprach: Nehmet, esset; das ist mein 
Leib. Und er nahm den Kelch11 und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket 
alle daraus; das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur 
Vergebung der Sünden. Ich sage euch: Ich werde von nun an nicht mehr von 
diesem Gewächs des Weinstocks12 trinken bis an den Tag, an dem ich von neu-
em davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich.“13

Die genannten Bestandteile sind: 
– Nehmen von Brot
– Danken (wörtlich: segnen)
– Darreichen
– Aufforderung zum Essen und essen.
– Deutung: Das ist mein Leib.
– Nehmen des Kelches mit Wein
– Danken (wörtlich: segnen)
– Darreichen
– Aufforderung zum Trinken und trinken.
– Deutung: Das ist mein Blut des Bundes, vergossen zur Vergebung der Sünden.

Aus den Aufforderungen zum Essen und Trinken darf zulässig geschlossen 
werden, daß die Apostel der Aufforderung auch nachkamen und also aßen und 
tranken.

Es ist von einem Kelch die Rede, den Jesus nimmt und weiterreicht.
Es ist von Brot im Zusammenhang der Passafeier die Rede, also von unge-

säuertem Brot.
Es ist einer, nämlich Jesus, der dieser Feier als „Hausvater“ vorsteht und 

sie leitet. In der Konstellation „Meister – Jünger“ hätte kein anderer Apostel 
diese Funktion einnehmen können.

Dies sind also die wesentlichen Bestandteile einer Abendmahlsfeier „lauts 
des Evangelii“, einer einsetzungs- und stiftungsgemäßen Abendmahlsfeier.

11 Wir stellten fest, daß es sich im Kontext des Passamahles um einen Kelch, gefüllt mit Wein, 
handelt.

12 Wir stellten fest, daß von Wein, also vergorenem Traubensaft die Rede ist.
13 Mt 26, 26-29.
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Diıe Konkordienformel. dıe üngste Bekenntnisschrift der lutherischen Kır-
che d ul dem Jahre 577 (das gesamte Konkordienbuc erschıen be-
handelt In ıhrem Artıkel das ema „Abend und SEeTZ sıch hıer
auch mıt der rage auseımnander.,. b dıe römısch-päpstliıche Messe., be1 der den
Kommunıkanten der e1cC vorenthalten wurde und rot und Weıin WEeC
der nbetung In Form der Aussetzung des konsekrtierten Brotes In einer Mons-
tranz bzw. e1ines mhertragens in Prozessionen gesegnet werde. überhaupt als
Sakrament bezeıchnen Se1

S1e kommt dem Schlul Jle wesentlichen Bes  nate1ı1le der Eınsetzung
Christı mMusSsen vorhanden se1n, damıt 111a V Oll eiInem Sakrament sprechen
könne. Und dazu gehö auch das Essen und Irınken der gesegneten Elemente
Urc Kommuniıkanten. dıes. annn 111a nıcht mehr V OLl einem Sakra-
ment sprechen.

Diıe Realpräsenz, dıe wahre (regenwart des Leıibes und Blutes Chrıstı unter
rot und Weın. wırd 1m 1C auf dıe päpstlıche Messe nıcht geleugnet. Wohl
aber, dal}3 U sıch, W CL dıe gesegneten Elemente nıcht und getrunken
werden., och e1n Sakrament handelt.

Das 21 Das Wegfallen auch 1LLUL CeiInNes ZUX gesamten Aktıon der end-
mahlsteier gehörenden Bestandteıles., stellt 1m Siıinne der Konkordienftorme
dıe Stiftungsgemäßheıt nıcht 1LLUL in rage, sondern fü  z dem Schluß., da
eın Sakrament vorhanden

Wenn HL  s die Hiftung Christi nicht hält, WIE ers geordnet hat, 1st kein
Sakrament M

FExkurs Weihwein oder Rotwein gesauertes oder ungesauertes Brot?
1D11SC eindeutıg alst sıch 1LLUL festhalten. da das letzte assma Jesu mıt
seıInen posteln, in dessen /usammenhang Jesus das Abendmahl einsetzte. mıt
rot und Weıin gete1ert wurde.

Hıstorisch gesehen esteht eın Zweıtel daran, dal}3 hıerzu ungesauertes
rot und Rotweıin verwendet wurde. Es oehö Ei£13 etzung des Passa, da
ungesauertes rot verwendet wIırd: e1m Auszug d u Agypten, z B Mose
15. wurde das erste Passa mıt ungesauertem rot gefeılert, da keıne eıt mehr
vorhanden WAdl, den Brotte1ig durchsäuern lassen. Ob gesauertes oder
gesauertes Brot,. hat also e1ine JEeWISSE bıblısch-theologische Qualität, dıe das
Abendmahl der 1Irc mıt dem Passamahl sraels verbındet.

Der Auszug d ul Ägypten ist e1ne Vorabbildung des Auszuges der Mensch-
eıt d u der Sklavereı V OLl unde., Tod und Teutfel

Da in Israel e1in Weıliweıin angebaut wurde und Weılliweıin in der Antıke
überhaupt sehr selten WAdl, mul3 111a auch davon ausgehen, dal}3 beım etzten
Passamahl Jesu Rotweıin verwendet wurde Dies hat allerdıngs keıne eolog1-
14 VIUIL, BSLK 1001,85  g'
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Die Konkordienformel, die jüngste Bekenntnisschrift der lutherischen Kir-
che aus dem Jahre 1577 (das gesamte Konkordienbuch erschien 1580), be-
handelt in ihrem 7. Artikel das Thema „Abendmahl“ und setzt sich hier u.a. 
auch mit der Frage auseinander, ob die römisch-päpstliche Messe, bei der den 
Kommunikanten der Kelch vorenthalten wurde und Brot und Wein zum Zweck 
der Anbetung in Form der Aussetzung des konsekrierten Brotes in einer Mons-
tranz bzw. eines Umhertragens in Prozessionen gesegnet werde, überhaupt als 
Sakrament zu bezeichnen sei.

Sie kommt zu dem Schluß: Alle wesentlichen Bestandteile der Einsetzung 
Christi müssen vorhanden sein, damit man von einem Sakrament sprechen 
könne. Und dazu gehört auch das Essen und Trinken der gesegneten Elemente 
durch Kommunikanten. Entfällt dies, kann man nicht mehr von einem Sakra-
ment sprechen.

Die Realpräsenz, die wahre Gegenwart des Leibes und Blutes Christi unter 
Brot und Wein, wird im Blick auf die päpstliche Messe nicht geleugnet. Wohl 
aber, daß es sich, wenn die gesegneten Elemente nicht gegessen und getrunken 
werden, noch um ein Sakrament handelt.

Das heißt: Das Wegfallen auch nur eines zur gesamten Aktion der Abend-
mahlsfeier gehörenden Bestandteiles, stellt im Sinne der Konkordienformel 
die Stiftungsgemäßheit nicht nur in Frage, sondern führt zu dem Schluß, daß 
kein Sakrament vorhanden ist:

„Wenn man die Stiftung Christi nicht hält, wie er’s geordnet hat, ist es kein 
Sakrament“14.

Exkurs 2: Weißwein oder Rotwein – gesäuertes oder ungesäuertes Brot?
Biblisch eindeutig läßt sich nur festhalten, daß das letzte Passmahl Jesu mit 
seinen Aposteln, in dessen Zusammenhang Jesus das Abendmahl einsetzte, mit 
Brot und Wein gefeiert wurde.

Historisch gesehen besteht kein Zweifel daran, daß hierzu ungesäuertes 
Brot und Rotwein verwendet wurde. Es gehört zur Einsetzung des Passa, daß 
ungesäuertes Brot verwendet wird: Beim Auszug aus Ägypten, so z.B. 2 Mose 
13, wurde das erste Passa mit ungesäuertem Brot gefeiert, da keine Zeit mehr 
vorhanden war, den Brotteig durchsäuern zu lassen. Ob gesäuertes oder un-
gesäuertes Brot, hat also eine gewisse biblisch-theologische Qualität, die das 
Abendmahl der Kirche mit dem Passamahl Israels verbindet.

Der Auszug aus Ägypten ist eine Vorabbildung des Auszuges der Mensch-
heit aus der Sklaverei von Sünde, Tod und Teufel.

Da in Israel kein Weißwein angebaut wurde und Weißwein in der Antike 
überhaupt sehr selten war, muß man auch davon ausgehen, daß beim letzten 
Passamahl Jesu Rotwein verwendet wurde. Dies hat allerdings keine theologi-

14 SD VII, BSLK 1001,85.
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osche Bedeutung, sotfern 111a nıcht das Abendmahl als symbolısche and-
lung versteht und dann den Rotweıin als Symbol für das Blut Christi

Diıe beıden Fragen, Rotweıin oder Weılliweıin bzw. gesauertes oder ungeSaU-
ertes Brot, sınd also auf ZWEe1 verschliedenen Ebenen beantworten.

Eiınsetzungsgemälß 1m strıkten Sinne ist s also. ungesäauertes Bot VC1L-

wenden. Dieses Qualitätsmerkmal hat urchaus e1ine bıblısch-theologische Be-
deutung. Es o1bt also gute TUN: dafür. ungesäuertem rot für dıe Felier
des Abendmahles testzuhalten.

Diıe Ostkırchen verwenden gesauertes oder auch „sußes“ rot genanntes
rot SakramentsteIler. An dieser (wenngleıich vorgeschobenen und dıe ohl
viel wesentliıcheren polıtıschen Fragen überdeckende) rage zerbrach 1m
en ıttelalter dıe Kırchengemeinschaft zwıschen (Ist- und Westkıirche

Diıe STKIrICHE esteht auf gesauertem bZzw. süußem Brot, we1l S16 damıt be-
onen möchte: Das Abendmahl ist mehr und anderes als 1LLUL e1ne Fortsetzung
des Passamahles ! Diıe Westkırche. der auch dıe lutherische Kırche gehö
betont: Der Grundgedanke des Passa, also dıe Befreiung des Volkes (1ottes dus

der Knechtschaft. 169 auch dem 15  ıchen Abendmahl zugrunde. Von er
ist dıe Verwendung ungesäuerten Brotes 1m Siıinne e1ner einsetzungsgemäßen
Sakramentsteılier dem gesauerten rot vorzuziehen.

Von eiInem „begründeten OrZu  ‚.6 dıfferenz1eren ist jedoch dıe rage,
ob er dıe Verwendung gesauerten Brotes e1ine Abendmahlsteıier DCI ‚„ U11-
oültıg  «C und stiıftungswı1drıg und damıt eiInem kırchentrennenden., dıe Sakra-
mentsgemeı1nschaft ausschlıeßenden Faktor macht e1m oroßen Morgenlän-
ıschen chı1sma 054 mnıelte diese rage ımmerhın e1ine und gehörte mıt

den (vielle1ic oher vorgeschobenen) (Girunden für das Sch1isma
Hıer ist jedoch beachten: Der bıblısche Wortlaut bezeugt 1LLUL dıe Ver-

wendung V Oll Yol. Wıe aber ist „Brot“ deMnıiert?
In der trühesten und ursprünglıchsten Form ist rot e1n Tel (Te1g) dus

gemahlenem Gretreide und Wasser, der unter /Zuführung etarker Hıtze gebacken
wırd Diese Fruüuhtorm des Brotes („Fladenbrot“ ist se1ıt dem Jahrtausend VOIL

Chrıistus elegbar. Das Hınzufügen V Oll Treibmıitteln (Sauerte1g, efe USW.) ist
e1n geschichtliıch viel SPatereS, also Jüngeres Phänomen.

Diıe Verwendung V OLl rot gehö deMnıtiv einsetzungsgemäßen Sakra-
mentsteIler. An der rage, ob gesauert oder ungesauert, b gesalzen oder
gesalzen,. d ul welcher (Gretreideart bereıtet. b In Form dus eiInem ogroßen Laıb
geEDrOCHNENET Tellstücke oder vorab in kleinen Te1ilstücken gebackenen Hostıen,
entsche1idet sıch ingegen dıe Eiınsetzungsgemäßheıt nıcht, olange rot
verwendet wırd

15 Vel den Anklang 1M L1ed „Chrıst lag 1n Todesbande:  6ö 7 7 „Wır UunNnt« en
wohl ZU SuBen Brot geladen; der alte Sauerteig nıcht Sol1 Se1n beı dem Wort der (maden.
T1STIUS 1le Ost U1I15 Se1n UunNnt« spe1sen e Sseel alleın.  . der aul al1 keıns andern en.
Halleluja.”“ acC. dem lat Vıctiımae paschalı laudes des WıIpo 'um 1045 Luther 1524
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sche Bedeutung, sofern man nicht das Abendmahl nur als symbolische Hand-
lung versteht und dann den Rotwein als Symbol für das Blut Christi.

Die beiden Fragen, Rotwein oder Weißwein bzw. gesäuertes oder ungesäu-
ertes Brot, sind also auf zwei verschiedenen Ebenen zu beantworten.

Einsetzungsgemäß im strikten Sinne ist es also, ungesäuertes Bot zu ver-
wenden. Dieses Qualitätsmerkmal hat durchaus eine biblisch-theologische Be-
deutung. Es gibt also gute Gründe dafür, an ungesäuertem Brot für die Feier 
des Abendmahles festzuhalten. 

Die Ostkirchen verwenden gesäuertes oder auch „süßes“ Brot genanntes 
Brot zur Sakramentsfeier. An dieser (wenngleich vorgeschobenen und die wohl 
viel wesentlicheren politischen Fragen überdeckende) Frage zerbrach u.a. im 
frühen Mittelalter die Kirchengemeinschaft zwischen Ost- und Westkirche.

Die Ostkirche besteht auf gesäuertem bzw. süßem Brot, weil sie damit be-
tonen möchte: Das Abendmahl ist mehr und anderes als nur eine Fortsetzung 
des Passamahles.15 Die Westkirche, zu der auch die lutherische Kirche gehört, 
betont: Der Grundgedanke des Passa, also die Befreiung des Volkes Gottes aus 
der Knechtschaft, liegt auch dem christlichen Abendmahl zugrunde. Von daher 
ist die Verwendung ungesäuerten Brotes im Sinne einer einsetzungsgemäßen 
Sakramentsfeier dem gesäuerten Brot vorzuziehen.

Von einem „begründeten Vorzug“ zu differenzieren ist jedoch die Frage, 
ob daher die Verwendung gesäuerten Brotes eine Abendmahlsfeier per se „un-
gültig“ und stiftungswidrig und damit zu einem kirchentrennenden, die Sakra-
mentsgemeinschaft ausschließenden Faktor macht. Beim großen Morgenlän-
dischen Schisma 1054 spielte diese Frage immerhin eine Rolle und gehörte mit 
zu den (vielleicht eher vorgeschobenen) Gründen für das Schisma.

Hier ist jedoch zu beachten: Der biblische Wortlaut bezeugt nur die Ver-
wendung von Brot. Wie aber ist „Brot“ definiert? 

In der frühesten und ursprünglichsten Form ist Brot ein Brei (Teig) aus 
gemahlenem Getreide und Wasser, der unter Zuführung starker Hitze gebacken 
wird. Diese Frühform des Brotes („Fladenbrot“) ist seit dem 5. Jahrtausend vor 
Christus belegbar. Das Hinzufügen von Treibmitteln (Sauerteig, Hefe usw.) ist 
ein geschichtlich viel späteres, also jüngeres Phänomen. 

Die Verwendung von Brot gehört definitiv zur einsetzungsgemäßen Sakra-
mentsfeier. An der Frage, ob gesäuert oder ungesäuert, ob gesalzen oder un-
gesalzen, aus welcher Getreideart bereitet, ob in Form aus einem großen Laib 
gebrochener Teilstücke oder vorab in kleinen Teilstücken gebackenen Hostien, 
entscheidet sich hingegen die Einsetzungsgemäßheit nicht, solange nur Brot 
verwendet wird.

15 Vgl. den Anklang im Lied „Christ lag in Todesbanden“ (ELKG 76, 7): „Wir essen und leben 
wohl, zum süßen Brot geladen; der alte Sauerteig nicht soll sein bei dem Wort der Gnaden. 
Christus will die Kost uns sein und speisen die Seel allein; der Glaub will keins andern leben. 
Halleluja.“ (Nach dem lat. Victimae paschali laudes des Wipo [um 1045] v. M. Luther 1524.



Y} Wenn HMN die Stiftung Christi nicht hält,„Wenn man die Stiftung Christi nicht hält, ...“  191  Damit ist auch die Frage beantwortet, ob nicht z.B. sogenannte'® gluten-  freie Hostien dem Kriterium der Stiftungsgemäßheit widersprechen. Selbst-  verständlich nicht, da solche Hostien als Brot im Sinne der Definition zu gelten  haben: Sie werden aus Getreide, nämlich Weizenstärke hergestellt, bei der „ein  Wasser-Weizenmehl-Gemisch in einer speziellen Zentrifuge in die Bestandtei-  le Weizengluten und Sekundastärke (B-Stärke) einerseits sowie Primastärke  (A-Stärke) andererseits getrennt wird. In der weiteren Verarbeitung wird die  Prima-Weizenstärke unter Zugabe von Frischwasser weiter verdünnt, gesiebt  und in Zentrifugen unter nochmaliger Zugabe von Wasser gewaschen. Hier-  17  durch wird der Resteiweißgehalt in der Stärke minimiert.  Die Calvinisten oder Reformierten verwenden ganz bewußt Rotwein zu ih-  ren Abendmahlsfeiern. Sie wollen damit unterstreichen: Wir empfangen nicht  das wahre Blut Christi, sondern Wein, der auch Wein bleibt und das Blut Chris-  ti durch die rote Färbung des Rotweins lediglich symbolisiert.  Römische Katholiken und Lutheraner verwenden in aller Regel Weißwein,  um auszudrücken: Das Wunder des Sakramentes, also der Verwandlung von  Wein in Blut Christi, ist nicht mit der Vernunft zu erklären, sondern hängt ein-  zıg und allein an den wirkmächtigen Worten Christi selbst.  Das, was wir empfangen, muß daher nicht wie Blut aussehen, also auch  nicht unbedingt rot sein.  Wie bereits beim Brot, muß auch beim Wein begrifflich geklärt sein: Was  macht Wein zum Wein?  Wein ist ein Getränk aus dem vergorenen Saft der Weinrebe. Die Gärung  ist ein biochemischer Prozeß, bei dem Kohlenhydrate (Zucker) von Mikroor-  ganismen (Hefen) unter sauerstoffarmen oder -freien Bedingungen zu Ethanol  (Alkohol) und Sauerstoffdioxid abgebaut (umgewandelt) werden. Traubensaft  ist dabei das Ausgangsprodukt, aber etwas substantiell anderes als Wein. Der Al-  kohol im Wein ist dabei nicht die entscheidende „neue Substanz“‘‘, sondern „Ab-  fallprodukt“, Ebenso wie Gluten im Brot nicht die „entscheidende Substanz“‘ ist.  (Würde dem Wein also Ethanol nachträglich wieder entzogen, bliebe der  Wein dennoch Wein und würde nicht wieder zu Traubensaft.)  Die Farbe der zur Weinherstellung verwendeten Weinbeeren ist daher für  die Qualifizierung vergorenen Traubensaftes als „Wein“‘ unerheblich.  Die Frage, ob Rot- oder Weißwein ist ein klassisches und typisches Adıi-  aphoron, also ein sog. Mittelding, das in der Hl. Schrift weder geboten noch  verboten ist, das allerdings im Bekenntnisfall Bedeutung erlangen kann.  16  Glutenfreie Hostien gibt es nach der neuen EU-Regelung nicht mehr, da ein Wert von unter  20 ppm beim Herstellen mit Prima-Weizenstärke nicht erreicht werden kann. Die oftmals  als „glutenfrei‘“ angebotenen Hostien sind daher eigentlich „glutenreduziert‘. Die Deutsche  Zöliakie-Gesellschaft (DZG) bezeichnet jedoch Hostien aus Primaweizenstärke als für  Zöliakie-Patienten (Zöliakie=Glutenunverträglichkeit) geeignet.  17  Nach einer Darstellung der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft e.V. (hffp://www.dzg-online.de/  glutenfreie-weizenstaerke.51.0.html).'} 191

Damıt ist auch dıe rage beantwortet, b nıcht z B sogenannte ‘® gluten-
freie Hostiıen dem Kritermum der Stiftungsgemäßheıt wıdersprechen. Selbst-
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66 /UNVC. wird der Resteiweißgehalt IN der Starke minımtzert.
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11 Abendmahlsfeiern S1e wollen damıt unterstreichen: Wır empfangen nicht
das wahre Blut st1. sondern Weın. der auch Weıin bleıibt und das Blut Chrıis-
t1 durch dıe rofte Färbung des Rotweıins ledigliıch symbolisiert.

Römıische Katholıken und Lutheraner verwenden In er ege Weılbßweınn.
auszudrücken: Das under des Sakramentes. also der Verwandlung V OLl

Weıin in Blut Chrıstt, ist nıcht mıt der Vernunft erklären. sondern äng e1IN-
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tallprodukt”. Ebenso WI1e (Giluten 1m rot nıcht dıe „entscheidende Substanz““ 1st.

Würde dem Weıin also Ethanol nachträglıch wıeder enNtzogen, blıebe der
Weıin ennoch Weıin und wüuürde nıcht wıeder ITraubensaft.)

Diıe ar'! der Weınherstellung verwendeten Weinbeeren ist er für
dıe Qualifizierung VEISOÖOTCHCH Traubensaftes als „ Weın“ unerheblich.

Diıe rage, b Raot- oder Weıliweıin ist e1n klassısches und pısches Adı-
aphoron, also e1n SUs Miıttelding, das In der HI Schrift weder geboten och
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16 (1lutenfreıe ostıien o1bt CS ach der EU-Regelung nıcht mehr, da eın Wert VL unter
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17 ach elner Darstellung der Deutschen Zolhakıe-Gesellschaft e .V. (http://www.dzg-online.de,
glutenfreie-weizenstaerke. 57
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Damit ist auch die Frage beantwortet, ob nicht z.B. sogenannte16 gluten-
freie Hostien dem Kriterium der Stiftungsgemäßheit widersprechen. Selbst-
verständlich nicht, da solche Hostien als Brot im Sinne der Definition zu gelten 
haben: Sie werden aus Getreide, nämlich Weizenstärke hergestellt, bei der „ein 
Wasser-Weizenmehl-Gemisch in einer speziellen Zentrifuge in die Bestandtei-
le Weizengluten und Sekundastärke (B-Stärke) einerseits sowie Primastärke 
(A-Stärke) andererseits getrennt wird. In der weiteren Verarbeitung wird die 
Prima-Weizenstärke unter Zugabe von Frischwasser weiter verdünnt, gesiebt 
und in Zentrifugen unter nochmaliger Zugabe von Wasser gewaschen. Hier-
durch wird der Resteiweißgehalt in der Stärke minimiert.“17

Die Calvinisten oder Reformierten verwenden ganz bewußt Rotwein zu ih-
ren Abendmahlsfeiern. Sie wollen damit unterstreichen: Wir empfangen nicht 
das wahre Blut Christi, sondern Wein, der auch Wein bleibt und das Blut Chris-
ti durch die rote Färbung des Rotweins lediglich symbolisiert. 

Römische Katholiken und Lutheraner verwenden in aller Regel Weißwein, 
um auszudrücken: Das Wunder des Sakramentes, also der Verwandlung von 
Wein in Blut Christi, ist nicht mit der Vernunft zu erklären, sondern hängt ein-
zig und allein an den wirkmächtigen Worten Christi selbst.

Das, was wir empfangen, muß daher nicht wie Blut aussehen, also auch 
nicht unbedingt rot sein. 

Wie bereits beim Brot, muß auch beim Wein begrifflich geklärt sein: Was 
macht Wein zum Wein?

Wein ist ein Getränk aus dem vergorenen Saft der Weinrebe. Die Gärung 
ist ein biochemischer Prozeß, bei dem Kohlenhydrate (Zucker) von Mikroor-
ganismen (Hefen) unter sauerstoffarmen oder -freien Bedingungen zu Ethanol 
(Alkohol) und Sauerstoffdioxid abgebaut (umgewandelt) werden. Traubensaft 
ist dabei das Ausgangsprodukt, aber etwas substantiell anderes als Wein. Der Al-
kohol im Wein ist dabei nicht die entscheidende „neue Substanz“, sondern „Ab-
fallprodukt“. Ebenso wie Gluten im Brot nicht die „entscheidende Substanz“ ist.

(Würde dem Wein also Ethanol nachträglich wieder entzogen, bliebe der 
Wein dennoch Wein und würde nicht wieder zu Traubensaft.)

Die Farbe der zur Weinherstellung verwendeten Weinbeeren ist daher für 
die Qualifizierung vergorenen Traubensaftes als „Wein“ unerheblich.

Die Frage, ob Rot- oder Weißwein ist ein klassisches und typisches Adi-
aphoron, also ein sog. Mittelding, das in der Hl. Schrift weder geboten noch 
verboten ist, das allerdings im Bekenntnisfall Bedeutung erlangen kann.

16 Glutenfreie Hostien gibt es nach der neuen EU-Regelung nicht mehr, da ein Wert von unter 
20 ppm beim Herstellen mit Prima-Weizenstärke nicht erreicht werden kann. Die oftmals 
als „glutenfrei“ angebotenen Hostien sind daher eigentlich „glutenreduziert“. Die Deutsche 
Zöliakie-Gesellschaft (DZG) bezeichnet jedoch Hostien aus Primaweizenstärke als für 
Zöliakie-Patienten (Zöliakie=Glutenunverträglichkeit) geeignet. 

17 Nach einer Darstellung der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft e.V. (http://www.dzg-online.de/
glutenfreie-weizenstaerke.51.0.html).
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„Bekenntnistall“ könnte heißen Wenn s nıcht mehr klar ıst, da e1ine (1e-
meıiınde der Realpräsenz es und dann Raot- sta Weıliweıin verwendet,
mülßlte 111a Vo rechtgläubıgen ndpu d u unbedın Rotweıin und
für Weılliweıin se1n. ®

Pastoraltheologische rwagungen zum Umgang
miıt dem Abendmahilselement Weırn

4. 17 Allgemeine Überlegungen ZUur „Diskriminierung IM Gottesdienst‘“
Im Hıntergrund der ematı „Weın oder Traubensaft“ steht me1lst dıe rage
ach der Teiılnahme V OLl (trockenen) Alkoholıkern HI Abendmahl In dıe-
c /usammenhang wırd jede Form der Abendmahlsdarreichung, Se1 s dıe
Verwendung VOLL Weıin oder dıe Kommunıion unter einer Gestalt. dıe etrof-
fene Menschen V OLl der vollen e1l1habe Sakrament ausschlıeßt, unter den
Dıskriımmierungsverdacht gestellt und er dıe Verwendung V Oll Traubensaft
anstelle V OLl Weıin gefordert. Unter Antıdıskriminierungsgesichtspunkten bZzw.
d ul seelsorglıchen Erwägungen heraus.

Tatsache ist aber. dal3 nıcht dıe Kırche alkoho  anke Chrıisten VOLL der Te1l-
nahme Abendmahl ausschlıelit bzw. dıe Vo e1lhabe nıcht ermöglıcht.,
sondern dıe rkrankung aiIur dıe Ursache dal}3 dem anken dıe Vo Te1l-
habe nıcht möglıch ist

dealerweıise sollte jeder Grottesdienstteillnehmer mıt en Sınnen den
(rottesdienst mıtteiern können. Iso kommen und sehen, hören. riechen und
schmecken. WI1e treundlıch der Herr ist

Vıelen Christen ist U jedoch dUus physıschen oder auch psychıschen (ırun-
den verwehrt. den (rottesdienst In dieser sınmtällıgen und Vollkommenheıt
mıtzufelern. Der aul mul} damıt eben. da wl das Evangelıum und dıe Pre-
dıgt nıcht miıt dem da  =! vorgesehenen Sinnesorgan wırklıch hören kann. Dem
Blınden ist U verwehrt. dıe CNOo  e1 der gottesdienstliıchen Lıiturg1ie miıt ıhren
Farben und Formen wırklıch sehen. Altersschwache Menschen können der
Eıladung „Kommt, denn U ist es bereıt“‘ nıcht mehr folgen und mussen dıe
Kommunıion In der Ba  z sıtzend empfangen Es o1bt Menschen miıt psychıschen
Störungen, dıe sıch be1 ıhnen auswirken, dal}3 S1e€ U nıcht ertragen, körperlıch
beruhrt werden und dıe eshalb dıe Absolution unter Handauflegung nıcht
empfangen können. Das es hat jedoch miıt Dıskriımmierung nıchts tun.

Ebenso wen1g, WI1e U etwas mıt Dıskriımmierung tun hat, WÜCLLLL Men-
schen mıt Alkoholunverträglichkeıt (dıe 1m übrıgen neben dem Alkoholismus

IS Davon abgesehe sollte ber aufgruns des doch csehr nahelıegenden Mıßverständn1sses,
otweın „symbolısıere" 11L das Blut Chrıstı, „bedeute* I1UL.  „ 1n lutherischen (12meınden
bewnu 3t UunNnt« betont Welilbweın verwendet werden. (1anz schweıgen VL den praktıschen
Vorteınlen. (Rotweinfiecken auf Altardecken und Kelchtüchern, e wesentlıch schwerer
entfernen SInd alg Weißweinflecken, c1e gew1ssermaßen unsıchtbar SIN
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„Bekenntnisfall“ könnte heißen: Wenn es nicht mehr klar ist, daß eine Ge-
meinde an der Realpräsenz festhält und dann Rot- statt Weißwein verwendet, 
müßte man vom rechtgläubigen Standpunkt aus unbedingt gegen Rotwein und 
für Weißwein sein.18

4. Pastoraltheologische Erwägungen zum Umgang  
mit dem Abendmahlselement Wein

4.1 Allgemeine Überlegungen zur „Diskriminierung im Gottesdienst“
Im Hintergrund der Thematik „Wein oder Traubensaft“ steht meist die Frage 
nach der Teilnahme von (trockenen) Alkoholikern am Hl. Abendmahl. In die-
sem Zusammenhang wird jede Form der Abendmahlsdarreichung, sei es die 
Verwendung von Wein oder die Kommunion unter einer Gestalt, die betrof-
fene Menschen von der vollen Teilhabe am Sakrament ausschließt, unter den 
Diskriminierungsverdacht gestellt und daher die Verwendung von Traubensaft 
anstelle von Wein gefordert. Unter Antidiskriminierungsgesichtspunkten bzw. 
aus seelsorglichen Erwägungen heraus.

Tatsache ist aber, daß nicht die Kirche alkoholkranke Christen von der Teil-
nahme am hl. Abendmahl ausschließt bzw. die volle Teilhabe nicht ermöglicht, 
sondern die Erkrankung dafür die Ursache ist, daß dem Kranken die volle Teil-
habe nicht möglich ist.

Idealerweise sollte jeder Gottesdienstteilnehmer mit allen Sinnen den 
Gottesdienst mitfeiern können. Also: kommen und sehen, hören, riechen und 
schmecken, wie freundlich der Herr ist.

Vielen Christen ist es jedoch aus physischen oder auch psychischen Grün-
den verwehrt, den Gottesdienst in dieser sinnfälligen Fülle und Vollkommenheit 
mitzufeiern. Der Taube muß damit leben, daß er das Evangelium und die Pre-
digt nicht mit dem dafür vorgesehenen Sinnesorgan wirklich hören kann. Dem 
Blinden ist es verwehrt, die Schönheit der gottesdienstlichen Liturgie mit ihren 
Farben und Formen wirklich zu sehen. Altersschwache Menschen können der 
Einladung „Kommt, denn es ist alles bereit“ nicht mehr folgen und müssen die 
Kommunion in der Bank sitzend empfangen. Es gibt Menschen mit psychischen 
Störungen, die sich bei ihnen so auswirken, daß sie es nicht ertragen, körperlich 
berührt zu werden und die deshalb die Absolution unter Handauflegung nicht 
empfangen können. Das alles hat jedoch mit Diskriminierung nichts zu tun.

Ebenso wenig, wie es etwas mit Diskriminierung zu tun hat, wenn Men-
schen mit Alkoholunverträglichkeit (die im übrigen neben dem Alkoholismus 

18 Davon abgesehen sollte aber aufgrund des doch sehr naheliegenden Mißverständnisses, 
Rotwein „symbolisiere“ nur das Blut Christi, „bedeute“ es nur, in lutherischen Gemeinden 
bewußt und betont Weißwein verwendet werden. Ganz zu schweigen von den praktischen 
Vorteilen. (Rotweinflecken auf Altardecken und Kelchtüchern, die wesentlich schwerer zu 
entfernen sind als Weißweinflecken, die gewissermaßen unsichtbar sind.)



Y} Wenn HMN die Stiftung Christi nicht hält,„Wenn man die Stiftung Christi nicht hält, ...“  193  auch ganz andere Gründe und Ursachen haben kann) den konsekrierten Wein  nicht empfangen können.  4.2 Alkoholismus und Abendmahl  „Alkoholismus“ ist ein so komplexes, vielschichtiges, kompliziertes und oft-  mals sehr individuelles Phänomen, daß es sich eigentlich verbietet, pauschal  und allgemein von „Alkoholismus‘ bzw. von „Alkoholikern“ zu sprechen.  Es ist hier nicht der Ort, die Komplexität dieses Phänomens im Detail zu  referieren. Aber soviel ist wichtig: Mit dem Ersatz von Wein durch Traubensaft  bei der Abendmahlsfeier wird man weder dem (theologischen und auch seel-  sorglichen) Problem noch den Betroffenen wirklich gerecht.  Zunächst sprechen wir in diesem Zusammenhang ja von den sog. „trocke-  nen Alkoholikern“. Aber schon hier muß man eigentlich differenzieren. Es gibt  „trockene Alkoholiker“, die es in langen und mühevollen Therapien gelernt  haben, mit Alkohol selbstverantwortlich und maßvoll umzugehen und es gibt  „trockene Alkoholiker“, die völlig alkoholabstinent leben (müssen). Bei den  einen handelt es sich um sehr stark stofflich abhängige Menschen, bei denen  die sprichwörtliche Schnapspraline reicht, um einen Rückfall und Absturz aus-  zulösen. Bei anderen überwiegt und bleibt vor allem die psychische Abhängig-  keit ein ständiges Damoklesschwert.  Unter Letztgenannten gibt es solche, die berichten, nach dem Empfang des  Abendmahls mit Traubensaft bereits auf dem Heimweg rückfällig geworden zu  sein und sich am nächsten Kiosk mit Alkohol eingedeckt haben: Die Assoziation  von „Abendmahl“ und „Alkohol‘“ war im Kopf synaptisch so eng verknüpft,  und der therapeutische Erfolg offenkundig noch so wenig gefestigt, daß es trotz  des Traubensaftes durch den Vollzug des Abendmahlsganges zum Rückfall kam.  Andere Christen, die sich als trockene Alkoholiker bezeichnen, berichten  hingegen, daß sie — wiederum „im Kopf“ — das Abendmahl in gar keiner Weise  mit dem Thema „Alkohol“ verknüpfen und über Jahre und Jahrzehnte selbst-  verständlich den konsekrierten Wein völlig schadlos empfangen können.  Dazwischen gibt es aber auch noch viele andere, sehr individuelle Schattie-  rungen, bei denen z.B. ein mehr oder weniger stark empfundener Suchtdruck  eine Rolle spielt, dem man aber gelernt hat, standzuhalten.  Von entscheidender Bedeutung ist aber folgender Gedanke: Ein „trockener  Alkoholiker“ mußte in seiner Therapie zu allererst lernen, begreifen und verin-  nerlichen, daß er selbst für sein Leben verantwortlich ist und diese Verantwor-  tung nicht mehr auf andere abschieben darf.  Dazu gehört auch die Erkenntnis, daß man als Betroffener in sehr vielen  Alltags- und Lebenssituationen ständig mit Alkohol konfrontiert wird'”, Es ist  '? Eine Studie des Veterinäruntersuchungsamtes des Landes Baden-Württemberg in Stuttgart  erbrachte übrigens 2011 bei einer Untersuchung von 191 Proben von Milchprodukten und  Erfrischungsgetränken, bei denen man eigentlich selbstverständlich davon auszugehen hat,'} 193

auch SdL17Z andere TUN: und Ursachen en ann den konsekrtierten Weıin
nıcht empfangen können.

Alkoholismus undAbendmahl
„Alkoholiısmus  e ist e1n komplexes, vielschichtiges, komplızıiertes und oft-
mals sehr indıyıduelles Phänomen, dal}3 s sıch e1gentlıch verbıietet, pauscha
und allgemeın V Oll „Alkoholısmus" bzw. V OLl „Alkoholıkern  e sprechen.

Es ist 1eTr nıcht der Urt, dıe Komplexıtät dieses Phänomens 1m Detaıl
referleren. ber sovıe] ist wichtig Miıt dem Ersatz V OLl Weıin Urc Traubensaft
be1l der Abendmahlsteıier wırd 111a weder dem (theologıschen und auch sgeel1-
sorglıchen) Problem och den Betroftenen wırklıch gerecht.

Zunächst sprechen WIT in diesem /usammenhang Ja V OLl den SUs „trocke-
1LLC1L Alkoholike  e“ ber schon 1er mul3 111a e1gentlıch dıfterenz1eren. Es g1bt
„trockene Alkoholıker“, dıe U In langen und muhevollen Therapıen gelernt
aben., mıt Alkohal selbstverantwortlich und malivaoll umzugehen und U g1bt
„trockene Alkoholıker“, dıe völlıg alkoholabstinent en (müssen). Be1 den
einen handelt U sıch sehr stark STO  1C abhängıge Menschen., be1 denen
dıe sprichwörtliche Schnapspraline reicht. einen ucC und Absturz dUus-

zulösen. Be1 anderen überwıiegt und hleiht VOLr em dıe psychısche äng1g-
eıt e1n ständıges Damoklesschwert.

Unter Letztgenannten o1bt U solche. dıe berichten. ach dem Empfang des
Abendmahls miıt Traubensaft bereıts auf dem Heiımweg rückfällig geworden
se1In und sıch nächsten 1085 miıt Alkohaoal eingedeckten Diıe Assoz1atiıon
V Oll „Abendma| und „Alko WAadl 1m Kopf synaptısch NS verknüpft,
und der therapeutische Erfolg offenkundıg och wen12 gefestigt, da U 'OT7Z
des TIraubensaftes Uurc den Vollzug des Abendmahlsganges uCcC kam

Andere Chrıisten. dıe sıch als trockene Alkoholıker bezeichnen., berichten
ingegen, da S16 wıiederum „1m Kop das Abendmahl In Sdi keiıner We1lse
mıt dem ema „Alko verknüpfen und über Jahre und Jahrzehnte selbst-
Vers  ndlıch den konsekrtierten Weıin völlıg SCNadiOs empfangen können.

Dazwıschen o1bt U aber auch och viele andere, sehr indıyıduelle Schattıie-
E be1 denen z B e1n mehr oder wen1ger otark mpfundener uCcC
e1ine spielt, dem 111a aber gelernt hat, standzuhalten.

Von entscheidender edeutung ist aber tfolgender (redanke Eın „trockener
Alkoholıker“ mulite In selIner erapıe allererst lernen, begreifen und ver1ın-
nerlıchen, da selbst für ern en verantwortlich 1st und diese Verantwor-
[UNG nicht mehr auf andere abschieben darf.

Dazu gehö auch dıe Erkenntnis. da 111a als Betroffener In sehr vielen
Alltags- und Lebenssıituationen ständıg miıt Alkohol konfrontiert wırd'?” Es ist

19 Fıne Studıe des Veterinäruntersuchungsamtes des Landes aden-Württembere 1 Stuttgart
erbrachte übrıgens 2011 beı elner Untersuchung VL 191 Proben VL Miılchprodukten UunNnt«
Erfriıschungsgetränken, beı denen TL eigentlıch selhbstverstäandlıc| davon auszugehen hat

 „Wenn man die Stiftung Christi nicht hält, ...“ 193

auch ganz andere Gründe und Ursachen haben kann) den konsekrierten Wein 
nicht empfangen können.

4.2 Alkoholismus und Abendmahl
„Alkoholismus“ ist ein so komplexes, vielschichtiges, kompliziertes und oft-
mals sehr individuelles Phänomen, daß es sich eigentlich verbietet, pauschal 
und allgemein von „Alkoholismus“ bzw. von „Alkoholikern“ zu sprechen.

Es ist hier nicht der Ort, die Komplexität dieses Phänomens im Detail zu 
referieren. Aber soviel ist wichtig: Mit dem Ersatz von Wein durch Traubensaft 
bei der Abendmahlsfeier wird man weder dem (theologischen und auch seel-
sorglichen) Problem noch den Betroffenen wirklich gerecht. 

Zunächst sprechen wir in diesem Zusammenhang ja von den sog. „trocke-
nen Alkoholikern“. Aber schon hier muß man eigentlich differenzieren. Es gibt 
„trockene Alkoholiker“, die es in langen und mühevollen Therapien gelernt 
haben, mit Alkohol selbstverantwortlich und maßvoll umzugehen und es gibt 
„trockene Alkoholiker“, die völlig alkoholabstinent leben (müssen). Bei den 
einen handelt es sich um sehr stark stofflich abhängige Menschen, bei denen 
die sprichwörtliche Schnapspraline reicht, um einen Rückfall und Absturz aus-
zulösen. Bei anderen überwiegt und bleibt vor allem die psychische Abhängig-
keit ein ständiges Damoklesschwert. 

Unter Letztgenannten gibt es solche, die berichten, nach dem Empfang des 
Abendmahls mit Traubensaft bereits auf dem Heimweg rückfällig geworden zu 
sein und sich am nächsten Kiosk mit Alkohol eingedeckt haben: Die Assoziation 
von „Abendmahl“ und „Alkohol“ war im Kopf synaptisch so eng verknüpft, 
und der therapeutische Erfolg offenkundig noch so wenig gefestigt, daß es trotz 
des Traubensaftes durch den Vollzug des Abendmahlsganges zum Rückfall kam. 

Andere Christen, die sich als trockene Alkoholiker bezeichnen, berichten 
hingegen, daß sie – wiederum „im Kopf“ – das Abendmahl in gar keiner Weise 
mit dem Thema „Alkohol“ verknüpfen und über Jahre und Jahrzehnte selbst-
verständlich den konsekrierten Wein völlig schadlos empfangen können.

Dazwischen gibt es aber auch noch viele andere, sehr individuelle Schattie-
rungen, bei denen z.B. ein mehr oder weniger stark empfundener Suchtdruck 
eine Rolle spielt, dem man aber gelernt hat, standzuhalten.

Von entscheidender Bedeutung ist aber folgender Gedanke: Ein „trockener 
Alkoholiker“ mußte in seiner Therapie zu allererst lernen, begreifen und verin-
nerlichen, daß er selbst für sein Leben verantwortlich ist und diese Verantwor-
tung nicht mehr auf andere abschieben darf. 

Dazu gehört auch die Erkenntnis, daß man als Betroffener in sehr vielen 
Alltags- und Lebenssituationen ständig mit Alkohol konfrontiert wird19. Es ist 

19 Eine Studie des Veterinäruntersuchungsamtes des Landes Baden-Württemberg in Stuttgart 
erbrachte übrigens 2011 bei einer Untersuchung von 191 Proben von Milchprodukten und 
Erfrischungsgetränken, bei denen man eigentlich selbstverständlich davon auszugehen hat, 
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primär nıcht aCcC der Umwelt. sıch auf den Ikoholiıker einzustellen, sondern
Aufgabe des Ikoholıkers. sıch auf e1Ine Umwelt einzustellen, dıe nıcht abstinent
ist Gelmgt das nıcht. wırd der Ikoholıker se1In en nıcht meılstern können.

Das INAS für solche. dıe Vo Phänomen des Alkoholismus nıcht vıiel WwI1ssen,
etwas unterkuühlt und wen12 menschenfreundlıch klıngen, ist aber dıe hıttere
Wahrheıt. dıe alleın gelıngenden en mıt der ankheıt en ann.

Alternativen und Hılfen
Es ist 1LLUL verständlıch, dal3 sıch Seelsorger und engagıerte Gememdeglieder
mıt der us.  un dıe Verwendung VOLL Weıin beım Abendmahl Se1 exegetisch
unbestreıitbar und 1m 1C auf dıe Vo uth Bekenntnis geforderte tıftungs-
gemäßheıt der Sakramentsteier unumgänglıch und unausweıchlıch geboten.
nıcht iımmer zufrieden geben

Und ZW dl keineswegs, we1l iıhnen (1ottes Wort nıchts bedeutete und iıhnen
das Bekenntnis der Kırche gleichgültig Ware Hıer streıten der unsch., SC  1ft-
und bekenntnisgemälß glauben, ehren und gottesdienstlich handeln
mıt dem edürfnıs. Alkoholıkern nıcht WI1e dıe „Pharısäer und Schriftgelehr-
R  ten sondern WI1e der „barmherzıiıge Samarıter““ egegnen“.

4.5. 17 ( OoMMUunILO SupßD HNa

In der lutherischen 1Irc wırd dus (irüunden der Barmherzigkeıt er In der
Praxıs me1st der Verzicht auf den e1cC und dıe Kommunıion unter 1LLUL einer,
der (restalt des Brotes., empfohlen und durchgeführt. Das geschie me1lst ach
persönlıcher Absprache zwıschen betrofftenem Gemeinndeglıe und Pfarrer.
1C selten gılt In (1 me1ınden auch 1m 1C auf völlıg andere Ursachen und
(Girunde“*! dıe ege Wer beım Abendmahlsempfang dıe rechte and aufs Herz
legt, sıgnalısıert dem Pfarrer. wl möchte den e1cC nıcht empfangen. Das ist
e1ne außerordentlich dezente und Weıse. dıe selbst V OLl den unmıttelbar
neben eiInem kniıenden Kommuntıkanten meıst SdI nıcht emerkt wırd

Man mul sıch hıerbe1 allerdıngs d u theologıischer Redlichkeıit mıt der krtI-
tischen rage konfrontieren lassen. WI1e diese Praxıs mıt dem Artıkel der
Konkordienformel“* FCÜ) In Übereinstimmung bringen Se1

da 3 S1Ee keıiınen Alkoaohaol enthalten, da 1n U Proben eın Alkohaol nachweıisbar WAdl.  „ beı
Proben jJedoch eın Alkoholgehalt VL untier 0 Volumenprozent, beı 35 Proben eın

(r1ehalt VL 0 ıs 0 Volumenprozent nachgewlesen werden konnte. 1es5e1De Studıe welst
darauf hın.  . da Sıch 1M VL alkoholfreiem Weın e Restgehalte Alkohaol zwıschen
0,03 UunNnt« 0,17  , DVl bewegen, Iso EeuUutlCc! geringer SInd alg 1n anchen Mılchprodukten
der Erfrıischungsgetränken. Diae alg besonders gesund geltenden mılchsauer VELSOLICHELIN
Sauerkrautsafte enthielten ıs 2,0 %vol Alkohol. In http://www.uda-Dw.de/pub/beitrag.
asp?subid=TI&Thema d}A ID= / 5624& Pdf=No

A194  Gert Kelter  primär nicht Sache der Umwelt, sich auf den Alkoholiker einzustellen, sondern  Aufgabe des Alkoholikers, sich auf eine Umwelt einzustellen, die nicht abstinent  ist. Gelingt das nicht, wird der Alkoholiker sein Leben nicht meistern können.  Das mag für solche, die vom Phänomen des Alkoholismus nicht viel wissen,  etwas unterkühlt und wenig menschenfreundlich klingen, ist aber die bittere  Wahrheit, die allein zum gelingenden Leben mit der Krankheit führen kann.  4.3 Alternativen und Hilfen  Es ist nur zu verständlich, daß sich Seelsorger und engagierte Gemeindeglieder  mit der Auskunft, die Verwendung von Wein beim Abendmahl sei exegetisch  unbestreitbar und im Blick auf die vom luth. Bekenntnis geforderte Stiftungs-  gemäßheit der Sakramentsfeier unumgänglich und unausweichlich geboten,  nicht immer zufrieden geben.  Und zwar keineswegs, weil ihnen Gottes Wort nichts bedeutete und ihnen  das Bekenntnis der Kirche gleichgültig wäre. Hier streiten der Wunsch, schrift-  und bekenntnisgemäß zu glauben, zu lehren und gottesdienstlich zu handeln  mit dem Bedürfnis, Alkoholikern nicht wie die „Pharisäer und Schriftgelehr-  ten“, sondern wie der „barmherzige Samariter“ zu begegnen“,  4.3.1 Communio sub una  In der lutherischen Kirche wird aus Gründen der Barmherzigkeit daher in der  Praxis meist der Verzicht auf den Kelch und die Kommunion unter nur einer,  der Gestalt des Brotes, empfohlen und durchgeführt. Das geschieht meist nach  persönlicher Absprache zwischen betroffenem Gemeindeglied und Pfarrer.  Nicht selten gilt in Gemeinden auch im Blick auf völlig andere Ursachen und  Gründe*' die Regel: Wer beim Abendmahlsempfang die rechte Hand aufs Herz  legt, signalisiert dem Pfarrer, er möchte den Kelch nicht empfangen. Das ist  eine außerordentlich dezente Art und Weise, die selbst von den unmittelbar  neben einem knienden Kommunikanten meist gar nicht bemerkt wird.  Man muß sich hierbei allerdings aus theologischer Redlichkeit mit der kri-  tischen Frage konfrontieren lassen, wie diese Praxis mit dem Artikel 7 der  Konkordienformel? (FC) in Übereinstimmung zu bringen sei.  daß sie keinen Alkohol enthalten, daß nur in 59 Proben kein Alkohol nachweisbar war, bei  97 Proben jedoch ein Alkoholgehalt von unter 0,1 Volumenprozent, bei 35 Proben sogar ein  Gehalt von 0,1 bis 0,2 Volumenprozent nachgewiesen werden konnte. Dieselbe Studie weist  darauf hin, daß sich im Falle von alkoholfreiem Wein die Restgehalte an Alkohol zwischen  0,03 und 0,17 %vol bewegen, also deutlich geringer sind als in manchen Milchprodukten  oder Erfrischungsgetränken. Die als besonders gesund geltenden milchsauer vergorenen  Sauerkrautsäfte enthielten bis zu 2,0%vol Alkohol. In: hffp://www.ua-bw.de/pub/beitrag.  asp?subid=I&Thema_ID=2&1ID=1562& Pdf=No  20  ... ZU dessen therapeutischen Mitteln freilich ausgerechnet Wein gehörte. vgl. Lk 10, 34.  21  Erkältung, Herpesbläschen an der Lippe, Medikamentenunverträglichkeit, Schwangerschaft  USW.  22  SD VII, BSLK 1001.dessen therapeutischen Mıtteln TEe1INC ausgerechnet Weıiın gehörte. vel 10  '
rkältung, Herpesbläschen der 1Ppe, Medıkamentenunverträglichkeıit, Schwangerschaft
USW.

z VIUL, BSLK 1001
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primär nicht Sache der Umwelt, sich auf den Alkoholiker einzustellen, sondern 
Aufgabe des Alkoholikers, sich auf eine Umwelt einzustellen, die nicht abstinent 
ist. Gelingt das nicht, wird der Alkoholiker sein Leben nicht meistern können.

Das mag für solche, die vom Phänomen des Alkoholismus nicht viel wissen, 
etwas unterkühlt und wenig menschenfreundlich klingen, ist aber die bittere 
Wahrheit, die allein zum gelingenden Leben mit der Krankheit führen kann.

4.3 Alternativen und Hilfen
Es ist nur zu verständlich, daß sich Seelsorger und engagierte Gemeindeglieder 
mit der Auskunft, die Verwendung von Wein beim Abendmahl sei exegetisch 
unbestreitbar und im Blick auf die vom luth. Bekenntnis geforderte Stiftungs-
gemäßheit der Sakramentsfeier unumgänglich und unausweichlich geboten, 
nicht immer zufrieden geben.

Und zwar keineswegs, weil ihnen Gottes Wort nichts bedeutete und ihnen 
das Bekenntnis der Kirche gleichgültig wäre. Hier streiten der Wunsch, schrift- 
und bekenntnisgemäß zu glauben, zu lehren und gottesdienstlich zu handeln 
mit dem Bedürfnis, Alkoholikern nicht wie die „Pharisäer und Schriftgelehr-
ten“, sondern wie der „barmherzige Samariter“ zu begegnen20. 

4.3.1 Communio sub una
In der lutherischen Kirche wird aus Gründen der Barmherzigkeit daher in der 
Praxis meist der Verzicht auf den Kelch und die Kommunion unter nur einer, 
der Gestalt des Brotes, empfohlen und durchgeführt. Das geschieht meist nach 
persönlicher Absprache zwischen betroffenem Gemeindeglied und Pfarrer. 
Nicht selten gilt in Gemeinden auch im Blick auf völlig andere Ursachen und 
Gründe21 die Regel: Wer beim Abendmahlsempfang die rechte Hand aufs Herz 
legt, signalisiert dem Pfarrer, er möchte den Kelch nicht empfangen. Das ist 
eine außerordentlich dezente Art und Weise, die selbst von den unmittelbar 
neben einem knienden Kommunikanten meist gar nicht bemerkt wird.

Man muß sich hierbei allerdings aus theologischer Redlichkeit mit der kri-
tischen Frage konfrontieren lassen, wie diese Praxis mit dem Artikel 7 der 
Konkordienformel22 (FC) in Übereinstimmung zu bringen sei.

daß sie keinen Alkohol enthalten, daß nur in 59 Proben kein Alkohol nachweisbar war, bei 
97 Proben jedoch ein Alkoholgehalt von unter 0,1 Volumenprozent, bei 35 Proben sogar ein 
Gehalt von 0,1 bis 0,2 Volumenprozent nachgewiesen werden konnte. Dieselbe Studie weist 
darauf hin, daß sich im Falle von alkoholfreiem Wein die Restgehalte an Alkohol zwischen 
0,03 und 0,17 %vol bewegen, also deutlich geringer sind als in manchen Milchprodukten 
oder Erfrischungsgetränken. Die als besonders gesund geltenden milchsauer vergorenen 
Sauerkrautsäfte enthielten bis zu 2,0 %vol Alkohol. In: http://www.ua-bw.de/pub/beitrag.
asp?subid=1&Thema_ID=2&ID=1562&Pdf=No

20 ... zu dessen therapeutischen Mitteln freilich ausgerechnet Wein gehörte. vgl. Lk 10, 34.
21 Erkältung, Herpesbläschen an der Lippe, Medikamentenunverträglichkeit, Schwangerschaft 

usw.
22 SD VII, BSLK 1001.



Y} Wenn HMN die Stiftung Christi nicht hält,„Wenn man die Stiftung Christi nicht hält, ...“  195  Der darin scharf kritisierte römische Mißbrauch besteht ja gerade im sog.  Kelchentzug. Und die FC kommt zu der bereits zitierten Feststellung: „ Wenn  man die Stiftung Christi nicht hält, wie er‘s geordnet hat, ist es kein Sakrament. “  Der weitere Zusammenhang dieser Spitzenaussage zeigt, daß es hier durch-  aus um die „tota actio“, die „ganze Action oder Verrichtung dieses Sakramen-  tes‘ geht und nicht nur einzelne Bestandteile aufs Korn genommen werden.  Der nähere Kontext weist aber auf, daß die konkrete Zielrichtung hier die  Reservierung konsekrierten Brotes zum ausschließlichen Zwecke der Anbe-  tung („Einsperren im Tabernakel‘©), des „Umhertragens“ in (Fronleichnams-)  Prozessionen ist. Daß auch unter den „Papisten‘““ das Sakrament gefeiert und  gültig und wirksam empfangen wird, obwohl der Laienkelchentzug dort Gang  und Gäbe war, war im Gegensatz zu den Abendmahlsfeiern der „Schwärmer  und Rottengeistern“ immer auch Luthers Überzeugung.  Es wäre m. E. geistlich fahrlässig, den Empfang des Altarsakramentes un-  ter einer Gestalt (des konsekrierten Brotes) in besonderen Not- und Einzel-  fallsituationen unter den Verdacht der Ungültigkeit oder Unwirksamkeit zu  stellen und damit die Gewißheit von Spendern und Empfängern zu verletzen.  Es gibt ja auch den umgekehrten Fall der Kommunion unter einer Gestalt,  wenn beispielsweise Schwerstkranke nicht mehr in der Lage sind, eine Hostie  oder auch nur Partikel einer Hostie zu schlucken und dann auf einem Löffel  nur einen kleinen Schluck Wein gereicht bekommen. Wer wollte ggf. in casu  mortis an der Gültigkeit oder Wirksamkeit des so gereichten Sakramentes  Zweifel säen?  Dennoch kann man den Kelchverzicht allenfalls als Notlösung bezeichnen.  Man darf auch nicht vergessen, daß die Forderung des Laienkelches bereits zu  den Maximen der vor- und frühreformatorischen Bewegungen der Hussiten,  Utraquisten (lat.: utraque=beide[Gestalten d. Sakramentes]) und Calixtiner  (von lat. calix = Kelch) gehörte und die Reichung des Laienkelches auf vielen  reformatorischen Darstellungen der evangelischen Messe geradezu ein Sinn-  bild der Reformation ist.  Insbesondere ist jedoch gerade auch diese Praxis des Kelchverzichtes für  diejenigen, die für die Verwendung von Traubensaft eintreten und die den  Kelchverzicht als „Diskriminierung“ empfinden und bezeichnen, keinesfalls  eine Alternative zum Traubensaft,  4.3.2 Alkoholfreier Wein  Wie bereits oben dargelegt, ist alkoholfreier (entalkoholisierter) Wein, also  vergorener Traubensaft, dem in einem bestimmten Verfahren der Alkohol  nachträglich wieder entzogen wird, ım gemeinten Sinne wirklich Wein und  nicht nur ein „weinähnliches Getränk“ oder schlicht wieder Traubensaft.  »3 SDVIIL, BSLK, 1000, 83.'} 195

Der darın oschart kiitisıerte römısche Mılibrauch esteht Ja gerade 1m 5SUs.
Kelchentzug. Und dıe kommt der bereıts zıtierten Feststellung: Wenn
Hun die Hiftung Christi nicht hält, WIE geordnet hat, ist kein Sakrament.

Der weıtere /usammenhang dieser Spiıtzenaussage ze1gt, dal}3 s 1er urch-
dus dıe „Tota act10°“, dıe „SdHZC Aectıon oder Verrichtung dieses akramen-
tes  €623 ogeht und nıcht 1LLUL einzelne Bestandteıle aufs Korn werden.

Der nähere Kontext weılst aber auf. dal3 dıe konkrete Zielrichtung 1eTr dıe
Reservierung konsekrtierten Brotes ausschlıießlichen /Z/wecke der nbe-
tung („Einsperren 1m Tabernakel‘ des „Umhertragens“ In (Fronleichnams-)
Prozessionen ist Da auch unter den „Papısten“ das Sakrament gefe1ert und
gültıg und wırksam empfangen wırd, obwohl der Laienkelchentzug dort (Jang
und Aäbe WAdl, WAadl 1m (regensatz den Abendmahlstfeiern der „Schwärmer
und Rottengeistern“ immer auch Luthers Überzeugung.

Es WAare ge1istlıch fahrlässıg, den Empfang des Altarsakramentes
ter einer (Grestalt (des konsekrtierten Brotes) in besonderen Not- und Eınzel-
tallsıtuatiıonen unter den erdac der Ungültigkeıt oder Unwıirksamkeıt
tellen und damıt dıe Gewißheılt V OLl Spendern und mpfängern verletzen.
Es g1bt Ja auch den umgekehrten Fall der Kommunıion unter einer Gestalt.
W CL beispielsweıise Schwerstkr: nıcht mehr in der Lage sınd. eine Hostıe
oder auch 1LLUL Partıkel e1Iner Haostıe schlucken und dann auf eiınem Löftel
1LLUL eiınen kleinen chluck Weıin gereicht bekommen. Wer wollte gof. in CAdS u

mortis der Gültigkeıit oder Wırksamkeıt des gereichten Sakramentes
Zweıtel saen”?

Dennoch annn 111a den Kelchverzicht allentfalls als Notlösung bezeiıchnen.
Man dart auch nıcht VEILSCSSCLL, da dıe orderung des Laıie  eiches bereıts
den axımen der VOIL- und trüuhretormatorıischen eweguUunNgenNn der Hussıten,
Utraquıisten (lat utraque=be1de|Gestalten Sakramentes|) und Calıxtiner
(von lat calıx Kelch) gehörte und dıe eiıchung des Laıie  eiches auf vielen
reformatorıischen Darstellungen der evangelıschen Messe geradezu e1n SINN-
bıld der Retformatıon ist.

Insbesondere ist jedoch gerade auch diese Praxıs des Kelchverzichtes für
dıejen1gen, dıe für dıe Verwendung VOLL Traubensaft eintreten und dıe den
Kelchverzicht als „Diskrimmieerung“ emphnden und bezeıchnen. keiestalls
e1ine Alternatıve Traubensaft.

4.5.2 Alkoholfreter Wein
Wıe bereıts oben dargelegt, ist alkoholfreier (entalkoholısıierter Weın. also
VELSOTICLLICL Traubensaft, dem in eiInem bestimmten erilahren der Alkohol
nachträglıch wıeder entzogen wiırd. 1m gemeınnten Siıinne WITKUIIC Weıin und
nıcht 1LLUL e1n „weıinähnlıches (Gretränk““ oder SCNI1LC wıeder Traubensaft
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Der darin scharf kritisierte römische Mißbrauch besteht ja gerade im sog. 
Kelchentzug. Und die FC kommt zu der bereits zitierten Feststellung: „Wenn 
man die Stiftung Christi nicht hält, wie er‘s geordnet hat, ist es kein Sakrament.“

Der weitere Zusammenhang dieser Spitzenaussage zeigt, daß es hier durch-
aus um die „tota actio“, die „ganze Action oder Verrichtung dieses Sakramen-
tes“23 geht und nicht nur einzelne Bestandteile aufs Korn genommen werden. 

Der nähere Kontext weist aber auf, daß die konkrete Zielrichtung hier die 
Reservierung konsekrierten Brotes zum ausschließlichen Zwecke der Anbe-
tung („Einsperren im Tabernakel“), des „Umhertragens“ in (Fronleichnams-) 
Prozessionen ist. Daß auch unter den „Papisten“ das Sakrament gefeiert und 
gültig und wirksam empfangen wird, obwohl der Laienkelchentzug dort Gang 
und Gäbe war, war im Gegensatz zu den Abendmahlsfeiern der „Schwärmer 
und Rottengeistern“ immer auch Luthers Überzeugung.

Es wäre m. E. geistlich fahrlässig, den Empfang des Altarsakramentes un-
ter einer Gestalt (des konsekrierten Brotes) in besonderen Not- und Einzel-
fallsituationen unter den Verdacht der Ungültigkeit oder Unwirksamkeit zu 
stellen und damit die Gewißheit von Spendern und Empfängern zu verletzen. 
Es gibt ja auch den umgekehrten Fall der Kommunion unter einer Gestalt, 
wenn beispielsweise Schwerstkranke nicht mehr in der Lage sind, eine Hostie 
oder auch nur Partikel einer Hostie zu schlucken und dann auf einem Löffel 
nur einen kleinen Schluck Wein gereicht bekommen. Wer wollte ggf. in casu 
mortis an der Gültigkeit oder Wirksamkeit des so gereichten Sakramentes 
Zweifel säen?

Dennoch kann man den Kelchverzicht allenfalls als Notlösung bezeichnen. 
Man darf auch nicht vergessen, daß die Forderung des Laienkelches bereits zu 
den Maximen der vor- und frühreformatorischen Bewegungen der Hussiten, 
Utraquisten (lat.: utraque=beide[Gestalten d. Sakramentes]) und Calixtiner 
(von lat. calix = Kelch) gehörte und die Reichung des Laienkelches auf vielen 
reformatorischen Darstellungen der evangelischen Messe geradezu ein Sinn-
bild der Reformation ist.

Insbesondere ist jedoch gerade auch diese Praxis des Kelchverzichtes für 
diejenigen, die für die Verwendung von Traubensaft eintreten und die den 
Kelch verzicht als „Diskriminierung“ empfinden und bezeichnen, keinesfalls 
eine Alternative zum Traubensaft.

4.3.2 Alkoholfreier Wein
Wie bereits oben dargelegt, ist alkoholfreier (entalkoholisierter) Wein, also 
vergorener Traubensaft, dem in einem bestimmten Verfahren der Alkohol 
nachträglich wieder entzogen wird, im gemeinten Sinne wirklich Wein und 
nicht nur ein „weinähnliches Getränk“ oder schlicht wieder Traubensaft. 

23 SD VII, BSLK, 1000, 83.



196 ert Kelter

Allerdings ist Olcher Weıin OT7Z anderslautender Etikettierung nıcht
100% alkoholfreı. sondern nthält eiınen Restalkoho V OLl 0,05 bıs Ü, 17 'olu-
menprozent,. Alkoholıker. dıe primär auf Ethanol reagleren, deren stoffliche
Abhängıigkeıt er ZU ( Wıeder-) Auslöser e1InNnes psychıschen SuUC  TuUucCKESs
bZzw. akuten Rücktalls werden kann. können theoretisch auch aufgrund des (1e-
1LLUSSCS VOLL alkoholfreiem Weıin einen ucC erleiden. Das sollte 111a WI1S-
e  S Ebenso allerdıngs auch, dal}3 mılchsauer VELSOÖTCLLCL Sauerkrautsaft
eiınen Alkoholgehalt V OLl D vol hat und zahlreiche ılch- und Erfrischungs-
getränke Alkoholgehalte V Oll Ü, bıs Ü, 0 vol aben. ohne da 111a diesen
Grehalt erwarten oder ahnen könnte und ohne dal}3 diıes auf den Produkten dUu-

gewlesen wÄäre.“*
1C entscheıidet jedoch nıcht der tatsächliıche Alkoholgehalt, sondern

dıe emotıionale Konnotatıon des Ikoholikers Auslöser für eiınen ucC kann
1m Zweıtelstall das künstliıche Rumaroma 1m Puddıng se1n. also der Alko-
hol eriınnernde esSC  acC Sa wen12, WI1e 111a ausschlıießen kann, da nı1emand
Uurc den enu| V OIl Traubensa: 1m Abendmahl rückfällig wiırd, al3t sıch be-
haupten, da dıe Verwendung alkoholfreien Weıines beım Abendmahl e1ine deut-
ıch Trhöhte Rücktfallgefa edeute Hıer ist nämlıch nıcht 1LLUL der ESC.  aC.
sondern auch der Kontext beachten. Alkoholtfreies 1eTr oder entalkohohsıier-
ter Weıin können., in gesellıger Unı alkoholkonsumierender Freunde SCLLO SSCIL,
SdHZ leicht Rückfallauslöser werden. Der lıturgzısch-sakrale Kontext e1ner
Abendmahlsteıier hingegen, der sıch DeCI VOLL den /usammenhängen markant
unterscheı1det. In denen der Ikoholiker während seIner Karrıere Alkohaoal miı1l3-
raucht hat. annn urchaus eiınen eiftektiven Schutz VOLr suchtspezıfischen Kon-
notatiıonen bleten. Dies gälte dann allerdings sowohl für alkoholfreien Weıin als
auch für Weın. Be1ispiele dafür, da trockene Ikoholiıker 'OT7Z langjJährıgen Al-
koholmißbrauches Uurc den Empfang V Oll (alkoholhaltıgem Weıin 1m end-
ahl nıe rückfällig wurden. o1bt s urchaus

azlıl
5, / Das Zeugn1s der eiılıgen Schriuft und des Bekenntnisses schlıeßen eiınen

Ersatz V Oll Weıin Urc Traubensaft dl Traubensaft ist eın Weın. Diıe Ver-
wendung V OLl Weıin gehö ZUX stıftungsgemäßen Felier des Abendmahls und
dıent der dieser Stelle objektivierbaren Gewıißheılt der Kommuntkanten.,
das wahre Blut Christı empfangen, WI1e der Gewißheılt des Zelebranten. das
Abendmahl des Herrn einsetzungsgemälß verwalten.

Diıe vermeınntliche Alternatıve. d ul Rücksıicht auf Menschen mıt Alko-
holunverträglichkeıt, insbesondere aber (trockene) Alkoholker. Traubensaft
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Allerdings ist solcher Wein trotz anderslautender Etikettierung nicht zu 
100% alkoholfrei, sondern enthält einen Restalkohol von 0,03 bis 0,17 Volu-
menprozent. Alkoholiker, die primär auf Ethanol reagieren, deren stoffliche 
Abhängigkeit daher zum (Wieder-)Auslöser eines psychischen Suchtdruckes 
bzw. akuten Rückfalls werden kann, können theoretisch auch aufgrund des Ge-
nusses von alkoholfreiem Wein einen Rückfall erleiden. Das sollte man wis-
sen. Ebenso allerdings auch, daß z. B. milchsauer vergorener Sauerkrautsaft 
einen Alkoholgehalt von 2 %vol hat und zahlreiche Milch- und Erfrischungs-
getränke Alkoholgehalte von 0,1 bis 0, 2 %vol haben, ohne daß man diesen 
Gehalt erwarten oder ahnen könnte und ohne daß dies auf den Produkten aus-
gewiesen wäre.24 

Letztlich entscheidet jedoch nicht der tatsächliche Alkoholgehalt, sondern 
die emotionale Konnotation des Alkoholikers: Auslöser für einen Rückfall kann 
im Zweifelsfall das künstliche Rumaroma im Pudding sein, also der an Alko-
hol erinnernde Geschmack. So wenig, wie man ausschließen kann, daß niemand 
durch den Genuß von Traubensaft im Abendmahl rückfällig wird, läßt sich be-
haupten, daß die Verwendung alkoholfreien Weines beim Abendmahl eine deut-
lich erhöhte Rückfallgefahr bedeute. Hier ist nämlich nicht nur der Geschmack, 
sondern auch der Kontext zu beachten. Alkoholfreies Bier oder entalkoholisier-
ter Wein können, in geselliger Runde alkoholkonsumierender Freunde genossen, 
ganz leicht zum Rückfallauslöser werden. Der liturgisch-sakrale Kontext einer 
Abendmahlsfeier hingegen, der sich per se von den Zusammenhängen markant 
unterscheidet, in denen der Alkoholiker während seiner Karriere Alkohol miß-
braucht hat, kann durchaus einen effektiven Schutz vor suchtspezifischen Kon-
notationen bieten. Dies gälte dann allerdings sowohl für alkoholfreien Wein als 
auch für Wein. Beispiele dafür, daß trockene Alkoholiker trotz langjährigen Al-
koholmißbrauches durch den Empfang von (alkoholhaltigem) Wein im Abend-
mahl nie rückfällig wurden, gibt es durchaus.

5. Fazit

5.1 Das Zeugnis der heiligen Schrift und des Bekenntnisses schließen einen 
Ersatz von Wein durch Traubensaft aus: Traubensaft ist kein Wein. Die Ver-
wendung von Wein gehört zur stiftungsgemäßen Feier des Abendmahls und 
dient der an dieser Stelle objektivierbaren Gewißheit der Kommunikanten, 
das wahre Blut Christi zu empfangen, wie der Gewißheit des Zelebranten, das 
Abendmahl des Herrn einsetzungsgemäß zu verwalten.

5.2 Die vermeintliche Alternative, aus Rücksicht auf Menschen mit Alko-
hol unverträglichkeit, insbesondere aber (trockene) Alkoholiker, Traubensaft  

24 Vgl. Fußnote 19.



Y} Wenn HMN die Stiftung Christi nicht hält,„Wenn man die Stiftung Christi nicht hält, ...“  197  statt Wein zu verwenden, scheidet nicht nur aus den unter 5.1 genannten theo-  logischen Gründen aus: Wenn in Gemeinden nicht grundsätzlich nur noch Saft  verwendet wird, sondern Saft-Abendmahlsfeiern an bestimmten Sonntagen  stattfinden oder aber Regelungen getroffen werden, wonach der erste oder  letzte „Abendmahlstisch‘“ Saft erhält oder der Saft auf der rechten oder lın-  ken Altarseite ausgeteilt wird usw., wirkt diese Separation zwischen Saft- und  Weinausteilung wesentlich bloßstellender und damit ggf. diskriminierender,  als der dezente, mit dem Pastor abgesprochene Kelchverzicht.”  5.3 Rücksichtnahme der „Stärkeren auf die Schwächeren“ ist — auch im  Blick auf die Feier des heiligen Abendmahles — ein sehr legitimes christlich-bi-  blisches Anliegen.” Sogar nicht nur „auch“, sondern gerade, wie ein Blick  auf 1 Kor 11, 17ff zeigt. Wo dieses berechtigte Anliegen in einen Konflikt mit  der Frage der Stiftungs- und Einsetzungsgemäßheit des Sakramentes gerät und  damit die Gewißheit der Gemeinde (und sei es auch nur ein möglicherweise  kleiner Teil der Gemeinde), ist das Problem nicht dadurch lösbar, daß man aus  Rücksicht auf eine bestimmte Gruppe „Schwacher“, die keinen Wein empfan-  gen können oder wollen, Traubensaft einführt und damit eine andere Gruppe  „Schwacher“ schafft, die aus Gewißheitsgründen aufgrund ihres Schriftver-  ständnisses keinen Saft akzeptieren können. Das hieße, aus Rücksicht auf die  eine Gruppe rücksichtslos gegenüber der anderen Gruppe „Schwacher“ zu  agieren, die man durch die Rücksichtnahme auf die erstgenannte Gruppe über-  haupt erst geschaffen hat.  Unter dem Gesichtspunkt der Rücksichtnahme auf Alkoholiker ist ganz  praktisch aber durchaus zu bedenken:  —  Ist es erforderlich, zur Abendmahlsfeier hochprozentige, evtl. sogar schwe-  re Likör- oder Dessertweine zu verwenden, die einen starken Alkoholduft  verbreiten? Geruchs- und Geschmackssinn sind tatsächlich bei einer Reihe  von Menschen mit Alkoholproblemen gewissermaßen „gefährdende Ein-  fallstore“. Ein leichter Wein, ggf. sogar mit Wasser verdünnt, tut es auch.  Dasselbe gilt für die gelegentlich vorkommende Praxis, den Kelchrand  nach jedem „Tisch“ mit hochprozentigem Alkohol zu reinigen. Auch dies  geschieht — gegen besseres wissenschaftliches Wissen! —- in dem Bestreben,  einer ebenfalls in den Gemeinden vorhandenen Gruppe „Schwacher“ rück-  sichtsvoll entgegen zu kommen. Der Gruppe derer nämlich, die hygieni-  sche Zwangsvorstellungen kultivieren und meinen, sich durch das Trinken  25  Ein Betroffener aus der evang. Kirche, in dessen Gemeinde immer beim „letzten Tisch“  Traubensaft ausgeteilt wird, berichtet, er gehe nun gar nicht mehr zum Abendmahl, weil  zum „letzten Tisch“ nur Alkoholiker und Schwangere gingen und er als Mann damit vor der  ganzen Gemeinde klar als Alkoholiker identifiziert werde. Schwanger könne er ja schließlich  nicht sein.  26  Vgl. Römer 14 „Starke und Schwache in der Gemeinde“, wo es in der Tat um „Essen und  Trinken“ geht.'} 197

STa Weıin verwenden. osche1det nıcht 1LLUL d ul den unter 5 ] genannften theo-
logıschen (irüunden du Wenn in (1eme1nden nicht orundsätzlic. HUr noch Saft
verwendet wırd, sondern Satt-Abendmahlsteiern bestimmten Sonntagen
statthınden oder aber Regelungen getroffen werden. wonach der erste oder
letzte „Abendmahlstıs:  e Saflt erhält oder der Saft auf der rechten oder lın-
ken Altarseıte ausgeteılt wırd USW., wırkt diese Separatıon zwıschen Saft- und
Wemausteillung wesentliıch bloßstellender und damıt gof. dıskrımımıerender.,
als der dezente. mıt dem Pastor abgesprochene Kelchverzicht.“

Rücksichtnahme der „Stärkeren auf dıe Schwächeren“ ist auch 1m
1C auf dıe Felier des eılıgen Abendmahles e1n sehr legıtimes christlich-bı-
1ScCHNes Anlıegen.“ ogar nıcht 1LLUL „auch“‘, sondern gerade., WI1e e1n 1C
auf Kor 11,. 7it ze1gt. WOo dieses berechtigte nlhegen in einen Konflıkt mıt
der rage der Stiftungs- und Eiınsetzungsgemäßheıt des Sakramentes geräal und
damıt dıe Gewıißheılt der (Temenmnde (und Se1 U auch 1LLUL e1n möglıcherweı1se
kleiıner Teıl der (Greme1nde), ist das Problem nıcht adurch lösbar. dal}3 111a d ul

Rücksıicht auf e1ne bestimmte TUppec „Schwacher“. dıe keınen Weıin empfan-
SCH können oder wollen, Traubensaft einführt und damıt e1ne andere ITuppe
„Schwacher“ schafft, dıe dus Gewıißheıitsgründen aufgrund iıhres eTi-
eständniısses keınen Saft akzeptieren können. Das 1eße. d u Rücksicht auf dıe
e1ine TUuppe rücksıichtslos gegenüber der anderen TUppe „Schwacher“
agıeren, dıe 111a Urc dıe Rücksichtnahme auf dıe erstgenannte TUppe über-
aup erst geschaffen hat

Unter dem Gesichtspunkt der Rücksichtnahme auf Alkoholıker ist SdL17Z
praktısch aber durchaus edenken

Ist U ertorderlıch, Abendmahlsteıier hochprozentige, evtl schwe-
1KOT- oder Dessertweıine verwenden. dıe einen starken Alkoholduft

verbreıten? (reruchs- und Geschmackssınn sınd tatsächlıc be1 einer 21
V OLl Menschen mıt Alkoholproblemen gew1issermaßen „gefährdende FEın-
tallstore Eın leichter Weın. gof. mıt Wasser verdünnt, tut s auch.
A4aSSeIDe gılt für dıe gelegentlıch vorkommende Praxıs, den eichran:ı
ach jedem „ Tisch“ mıt hochprozentigem Alkohol reinıgen. uch diıes
geschıeht besseres wıssenschaftlıches Wiıssen! in dem Bestreben,
einer ebenfalls in den (1 me1ınden vorhandenen TUppe „Schwacher“ rüuück-
sichtsvall entgegen kommen. Der TUppec derer nämlıch. dıe hygıien1-
sche /wangsvorstellungen kultivieren und meınen. sıch Urc das Irınken

A FEın Betroffener ALLS der Kırche, 1n dessen (1e2me1ınde iImmer £e1mMmM „letzten Tısch“
Traubensaft ausgeteılt wiırd, berichtet, ogehe 11L  — dl nıcht mehr Z U Abendmahl, weiıl
ZU „letzten T1ısc x 11L Alkoholıker ınd chwangere oıngen ınd alg Mannn damıt V der
SAl ZCI (1emeınde klar alg Alkoholıker iıdentinNzıert werde. chwanger könne ]Ja schlıelich
nıcht Se1N.

26 Vel ROomer „Starke UunNnt« cCchwache 1n der (GGeme1mnde“, CS 1n der Jat „LEssen UunNnt«
Irınken“ oeht.
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statt Wein zu verwenden, scheidet nicht nur aus den unter 5.1 genannten theo-
logischen Gründen aus: Wenn in Gemeinden nicht grundsätzlich nur noch Saft 
verwendet wird, sondern Saft-Abendmahlsfeiern an bestimmten Sonntagen 
stattfinden oder aber Regelungen getroffen werden, wonach der erste oder 
letzte „Abendmahlstisch“ Saft erhält oder der Saft auf der rechten oder lin-
ken Altarseite ausgeteilt wird usw., wirkt diese Separation zwischen Saft- und 
Weinausteilung wesentlich bloßstellender und damit ggf. diskriminierender, 
als der dezente, mit dem Pastor abgesprochene Kelchverzicht.25

5.3 Rücksichtnahme der „Stärkeren auf die Schwächeren“ ist – auch im 
Blick auf die Feier des heiligen Abendmahles – ein sehr legitimes christlich-bi-
blisches Anliegen.26 Sogar nicht nur „auch“, sondern gerade, wie ein Blick 
auf 1 Kor 11, 17ff zeigt. Wo dieses berechtigte Anliegen in einen Konflikt mit 
der Frage der Stiftungs- und Einsetzungsgemäßheit des Sakramentes gerät und 
damit die Gewißheit der Gemeinde (und sei es auch nur ein möglicherweise 
kleiner Teil der Gemeinde), ist das Problem nicht dadurch lösbar, daß man aus 
Rücksicht auf eine bestimmte Gruppe „Schwacher“, die keinen Wein empfan-
gen können oder wollen, Traubensaft einführt und damit eine andere Gruppe 
„Schwacher“ schafft, die aus Gewißheitsgründen aufgrund ihres Schriftver-
ständnisses keinen Saft akzeptieren können. Das hieße, aus Rücksicht auf die 
eine Gruppe rücksichtslos gegenüber der anderen Gruppe „Schwacher“ zu 
agieren, die man durch die Rücksichtnahme auf die erstgenannte Gruppe über-
haupt erst geschaffen hat.

Unter dem Gesichtspunkt der Rücksichtnahme auf Alkoholiker ist ganz 
praktisch aber durchaus zu bedenken:
– Ist es erforderlich, zur Abendmahlsfeier hochprozentige, evtl. sogar schwe-

re Likör- oder Dessertweine zu verwenden, die einen starken Alkoholduft 
verbreiten? Geruchs- und Geschmackssinn sind tatsächlich bei einer Reihe 
von Menschen mit Alkoholproblemen gewissermaßen „gefährdende Ein-
fallstore“. Ein leichter Wein, ggf. sogar mit Wasser verdünnt, tut es auch.

– Dasselbe gilt für die gelegentlich vorkommende Praxis, den Kelchrand 
nach jedem „Tisch“ mit hochprozentigem Alkohol zu reinigen. Auch dies 
geschieht – gegen besseres wissenschaftliches Wissen! – in dem Bestreben, 
einer ebenfalls in den Gemeinden vorhandenen Gruppe „Schwacher“ rück-
sichtsvoll entgegen zu kommen. Der Gruppe derer nämlich, die hygieni-
sche Zwangsvorstellungen kultivieren und meinen, sich durch das Trinken 

25 Ein Betroffener aus der evang. Kirche, in dessen Gemeinde immer beim „letzten Tisch“ 
Traubensaft ausgeteilt wird, berichtet, er gehe nun gar nicht mehr zum Abendmahl, weil 
zum „letzten Tisch“ nur Alkoholiker und Schwangere gingen und er als Mann damit vor der 
ganzen Gemeinde klar als Alkoholiker identifiziert werde. Schwanger könne er ja schließlich 
nicht sein.

26 Vgl. Römer 14 „Starke und Schwache in der Gemeinde“, wo es in der Tat um „Essen und 
Trinken“ geht.
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d ul dem Grememschaftskelch mıt Krankheıtskeimen inl zieren können.
elche TUppe ist 1er dıe „Schwächere“?
Ist U WITKI1IC nötıg und SInnNVOIL, Alkoholıkern, dıe ach Absprache und
durch entsprechenden (J1estus sıgnalısıeren, den e1cC nıcht empfangen
wollen. be1 der Auste1lung (wıe U durchaus geschıieht) demonstratıv den
e1cC VOrzuwelsen und dazu dıe In keıner geltenden Agende vorkommen-
den Worte „Das Blut Chrıstt, das dıch erlöst hat V OLl en deımen Sünden.

dıch“ er ähnlıches) sprechen? Das doch 1LLUL dazu., dal}3
auch e1n andächtıg und vielleicht mıt geschlossenen ugen neben dem
„tromm übergangenen“, aber übermäßı1g herausgehobenen Abstinenzler
kmenden Nachbarkommunikant erst recht auf dıe 1eTr teierlich zele-
brierte Ausnahme und Sonderbehandlung autmerksam emacht wIırd.

Entalkoholistierter Wein
Diıe Verwendung VOLL entalkohohsiertem Weıin ich persönlıch für e1ne In
der 1Irc edenkende. vielleicht auch dıskutierende und theologısc.
legıtime Alternatıve.

G'ileichwohl mul3 klar leiben Eınen garantıerten ‚Rückfallschutz hıetet
der SUs alkoholftfreıie Weıin 1m 1C auf Alkoholıker nıcht Der esSC  acC 1 -

innert eutl1c Weıin (wenn auch Weıinkenner diıes energıisch bestreıiten W CI -

den) Rückfälle ach dem enu V Oll entalkoholhsiertem Weın. 1er oder Sekt
sınd dokumentiert und durchaus nıcht wen1ge Alkoholıker und Suchtfachleute
raten oholkranken davon ab, sıch auf solche Experimente einzulassen. Al-
lerdings ist MIr weder d u der Lıteratur och d ul der Praxıs e1n Fall bekannt,
be1l dem jemand 1m Kontext e1ner Abendmahlsfeier mıt alkoholfreiem Weıin
eiınen ucC erlıtten hätte . uch be1 der Verwendung V OLl alkoholfreiem
Weıin beım Abendmahl bleıibt aber in Geltung, WdS für (trockene) Alkoholıker
immer gilt WIZ selhst übernehmen SdL17Z alleın dıe Verantwortung und mussen
entscheı1iden. WI1e S1e mıt diesem Angebot umgehen Fur manchen wırd das e1ine
echte Alternatıve se1n, dıe S1e dankbar und ohne Selbstgefährdung In Anspruch
nehmen. Fur andere wırd U aufgrund der e1genen Selbsteimschätzung keıne
Alternatıve se1In und S1e werden darauf verzichten.

UÜber dıe Möglıchkeıt der 1NTU|  ng entalkoholhsierten Weıines end-
mahlsteıier hat allerdiıngs deMinıtiv nıcht der Cchre1ıber irgendemes Autfsatzes

entscheı1iden. nıcht einmal dıesbezüglıche Emptehlungen abzugeben, auch
nıcht e1ine Eınzelgemeıinde, deren Pastor, Kırchenvorstand oder (tTeEmelInNdever-
sammlung, sondern 1LLUL dıe Kırche $

NF VY{T. 1st ce1t eiwa zehn Jahren Seelsorger elner Selbsthiılfegruppe des „Blauen TeUuzZes‘”
(chrıstlıc. gepragte Varılante der „Anonymen Alkoholıker -AA-").

25 Unabgestimmte Alleingänge durfen 1er untier keıinen Umstanden gedulde werden. K ame
CS dazıl, wurden Sıch dıejen1ıgen, e entalkoholisierten Weın nıcht alg stiıftungs- ınd e1nNset-
zungsgemä. akzeptieren könnten, 1n 1hrem (Tew1lssen gebunden ınd genötigt en. dort
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aus dem Gemeinschaftskelch mit Krankheitskeimen infizieren zu können. 
Welche Gruppe ist hier die „Schwächere“?

– Ist es wirklich nötig und sinnvoll, Alkoholikern, die nach Absprache und 
durch entsprechenden Gestus signalisieren, den Kelch nicht empfangen zu 
wollen, bei der Austeilung (wie es durchaus geschieht) demonstrativ den 
Kelch vorzuweisen und dazu die in keiner geltenden Agende vorkommen-
den Worte „Das Blut Christi, das dich erlöst hat von allen deinen Sünden, 
segne dich“ (oder ähnliches) zu sprechen? Das führt doch nur dazu, daß 
auch ein andächtig und vielleicht mit geschlossenen Augen neben dem so 
„fromm übergangenen“, aber so übermäßig herausgehobenen Abstinenzler 
knienden Nachbarkommunikant erst recht auf die hier so feierlich zele-
brierte Ausnahme und Sonderbehandlung aufmerksam gemacht wird.

5.4 Entalkoholisierter Wein
Die Verwendung von entalkoholisiertem Wein halte ich persönlich für eine in 
der Kirche zu bedenkende, vielleicht auch zu diskutierende und theologisch 
legitime Alternative.

Gleichwohl muß klar bleiben: Einen garantierten „Rückfallschutz“ bietet 
der sog. alkoholfreie Wein im Blick auf Alkoholiker nicht. Der Geschmack er-
innert deutlich an Wein (wenn auch Weinkenner dies energisch bestreiten wer-
den). Rückfälle nach dem Genuß von entalkoholisiertem Wein, Bier oder Sekt 
sind dokumentiert und durchaus nicht wenige Alkoholiker und Suchtfachleute 
raten Alkoholkranken davon ab, sich auf solche Experimente einzulassen. Al-
lerdings ist mir weder aus der Literatur noch aus der Praxis ein Fall bekannt, 
bei dem jemand im Kontext einer Abendmahlsfeier mit alkoholfreiem Wein 
einen Rückfall erlitten hätte.27 Auch bei der Verwendung von alkoholfreiem 
Wein beim Abendmahl bleibt aber in Geltung, was für (trockene) Alkoholiker 
immer gilt: Sie selbst übernehmen ganz allein die Verantwortung und müssen 
entscheiden, wie sie mit diesem Angebot umgehen. Für manchen wird das eine 
echte Alternative sein, die sie dankbar und ohne Selbstgefährdung in Anspruch 
nehmen. Für andere wird es aufgrund der eigenen Selbsteinschätzung keine 
Alternative sein und sie werden darauf verzichten. 

Über die Möglichkeit der Einführung entalkoholisierten Weines zur Abend-
mahlsfeier hat allerdings definitiv nicht der Schreiber irgendeines Aufsatzes 
zu entscheiden, nicht einmal diesbezügliche Empfehlungen abzugeben, auch 
nicht eine Einzelgemeinde, deren Pastor, Kirchenvorstand oder Gemeindever-
sammlung, sondern nur die Kirche.28

27 Vf. ist seit etwa zehn Jahren Seelsorger einer Selbsthilfegruppe des „Blauen Kreuzes“ 
(christlich geprägte Variante der „Anonymen Alkoholiker -AA-“).

28 Unabgestimmte Alleingänge dürfen hier unter keinen Umständen geduldet werden. Käme 
es dazu, würden sich diejenigen, die entalkoholisierten Wein nicht als stiftungs- und einset-
zungsgemäß akzeptieren könnten, in ihrem Gewissen gebunden und genötigt fühlen, dort 



Y} Wenn HMN die Stiftung Christi nicht hält,„Wenn man die Stiftung Christi nicht hält, ...“  199  5.5 Abschließende persönliche Bemerkungen  Sog. trockene Alkoholiker, die sich — oft nach vielen stationären Entgiftungen,  Langzeittherapien und dramatischen Rückfallerfahrungen — entschlossen ha-  ben, prinzipiell und ausnahmslos alkoholabstinent zu leben, haben eine per-  sönliche Verzichts-Entscheidung getroffen. Die Betonung liegt auf „‚ Verzicht“.  Sie verzichten in ihrem Leben auf etwas, was anderen Genuß bedeutet, weil  sie leidvoll erfahren haben, daß sie zur Kontrolle dieses Genusses nicht in der  Lage sind. Sie erleben diesen Verzicht täglich und ständig, in allen denkbaren  Lebenslagen und —- wenn es gut geht — leiden sie zunehmend weniger darunter,  empfinden die Totalabstinenz immer weniger als Verzicht und immer mehr als  Gewinn an Lebensqualität. Der Verzicht auf den Kelch beim Abendmahl ist  dabei dann nur eine Nuance, eine Facette, Ich erlebe solche Menschen nicht  als bemitleidenswert, sondern als absolut bewundernswert: Sie überragen mich  und viele andere um Längen an Willenskraft, Selbsterkenntnis und Persönlich-  keitsstärke.  Sind das also wirklich die „Schwachen in der Gemeinde“‘, die man in Watte  packen müßte? Ich halte es nicht für richtig und vertretbar, biblisch-exege-  tische, das Gewissen eigentlich bindende, die eigene Glaubensgewißheit be-  treffende Erkenntnis „rücksichtsvoll“ hintenan zu stellen, um z.B. durch die  Einführung von Traubensaft beim HI, Abendmahl diese „armen Mitmenschen““  vor sich selbst zu schützen. Gerade das empfände ich als diskriminierend, her-  ablassend und unaufrichtig.  Und: Käme ein solches Verhalten, kämen solche Entscheidungen nicht  letztlich in die Nähe dessen, was man als Co-Abhängigkeit bezeichnet? Also  ein Verhalten von nicht-alkoholabhängigen Angehörigen, Freunden (Gemein-  degliedern) usw., die in manipulativer Weise ihr Helfersyndrom pflegen, in  subjektiv allerbester Weise meinen, den Suchtkranken schützen, aber auch  kontrollieren zu müssen? Ihn wie ein unmündiges Kind zu behandeln, Ver-  antwortung für sein Leben zu übernehmen (an sich zu reißen) und damit letzt-  lich nur suchtfördernd zu wirken und verhindern, daß der Alkoholiker es lernt,  Selbstverantwortung zu übernehmen?  nicht mehr zu kommunizieren, wo solcher Wein verwendet wird. Das käme einer internen  Kirchenspaltung, einem innerkirchlichen Schisma gleich. Auf die Selbständige Ev.-Luth.  Kirche (SELK) bezogen, hieße das: Nur nach einer entspr. Entscheidung von Allgemeinem  Pfarrkonvent und Kirchensynode wäre die Ermöglichung der Verwendung entalkoholisierten  Weines denkbar und vertretbar.'} 199

Abschliehende persönliche Bemerkungen
50g trockene Alkoholıker. dıe sıch oft ach vielen statiıonären Entgıftungen,
Langzeıttherapıen und dramatıschen Rücktallerfahrungen entschlossen ha-
ben, prinzıplell und ausnahmselos alkoholabstinent eben. en e1ine DCL-
sönlıche Verzichts-Entscheidung getroffen. Diıe Betonung 169 auf „ Verzıicht“.
S1e verzıichten in ıhrem en auf CtWwas, WdS anderen enu bedeutet, we1l
S1e e10vVvo rfahren aben. dal}3 S16 Kontrolle dieses (JenusSses nıcht in der
Lage SInd. S1e rleben diıesen Verzicht äglıch und ständıg, in en aren
Lebenslagen und W CL U gut ogeht leiden S1e zunehmend wenıger darunter.
emphnden dıe Totalabstinenz immer wenıger als Verzicht und immer mehr als
(Tewınn Lebensqualıität. Der Verzicht auf den e1cC beım Abendmahl ist
e1 dann 1LLUL e1ne Nuance, e1ne Facette. Ich erlebe solche Menschen nıcht
als bemitleidenswert, sondern als bsolut bewundernswert: S1e überragen mıch
und viele andere Längen Wıllenskraft, Selbsterkenntnis und Persönlıch-
keıtsstärke.

Sınd das also WITKI1IC dıe „Schwachen In der Gememde“, dıe 111a In Watte
packen müulite‘? Ich U nıcht für ıchtig und vertretbar. bıblısch-exege-
tısche. das (Jew1lssen e1gentlıch ındende. dıe e1gene Glaubensgewißheıt be-
treffende Erkenntnis „rücksichtsvoll“ hıntenan stellen. z B Urc dıe
INIU.  ng VOLL Traubensaft beım HI Abendmahl diese ygl  11 Mıtmenschen“
VOIL sıch selbst schützen. (rerade das empfände ich als dıskrımınıerend, her-
ablassend und unaufrıchtig.

Und Käme e1n Olches Verhalten, kämen solche Entscheidungen nıcht
1C in dıe ähe dessen. WdS 111a als Co-Abhängıigkeıt bezeıiıchnet? Iso
e1n Verhalten V OLl nıcht-alkoholabhäng1igen Angehörıigen, Freunden Geme1n-
deglıedern) USW., dıe In manıpulatıver We1lse ıhr Heltfersyndrom pflegen, in
subjektiv allerbester We1lse meınen. den uchtkranke schützen. aber auch
kontrolheren mussen” Ihn WI1e e1n unmündı1ges ınd behandeln. Ver-
antwortung für seIn en übernehmen (an sıch reißen) und damıt letzt-
ıch 1LLUL suchttördernd wırken und verhindern. da der Alkoholıker s lernt.
Selbstverantwortung übernehmen?

nıcht mehr kommunı1zleren, olcher Weın verwendet WITCL Das 4Me elner Internen
Kırchenspaltung, e1Inem innerkırchliıchen Sch1sma oleıich. Auf e Selbständıge Fvy-Iuth
Kırche (SELK) bezogen, 1e| das Nur ach elner ENISPL. Entscheidung VL Allgemeınem
Pfarrkonven! UunNnt« Kırchensynode WwAare e Ermöglichung der Verwendung entalkoholisıierten
Welnes denkbar ınd vertretbar.
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5.5 Abschließende persönliche Bemerkungen
Sog. trockene Alkoholiker, die sich – oft nach vielen stationären Entgiftungen, 
Langzeittherapien und dramatischen Rückfallerfahrungen – entschlossen ha-
ben, prinzipiell und ausnahmslos alkoholabstinent zu leben, haben eine per-
sönliche Verzichts-Entscheidung getroffen. Die Betonung liegt auf „Verzicht“. 
Sie verzichten in ihrem Leben auf etwas, was anderen Genuß bedeutet, weil 
sie leidvoll erfahren haben, daß sie zur Kontrolle dieses Genusses nicht in der 
Lage sind. Sie erleben diesen Verzicht täglich und ständig, in allen denkbaren 
Lebenslagen und – wenn es gut geht – leiden sie zunehmend weniger darunter, 
empfinden die Totalabstinenz immer weniger als Verzicht und immer mehr als 
Gewinn an Lebensqualität. Der Verzicht auf den Kelch beim Abendmahl ist 
dabei dann nur eine Nuance, eine Facette. Ich erlebe solche Menschen nicht 
als bemitleidenswert, sondern als absolut bewundernswert: Sie überragen mich 
und viele andere um Längen an Willenskraft, Selbsterkenntnis und Persönlich-
keitsstärke. 

Sind das also wirklich die „Schwachen in der Gemeinde“, die man in Watte 
packen müßte? Ich halte es nicht für richtig und vertretbar, biblisch-exege-
tische, das Gewissen eigentlich bindende, die eigene Glaubensgewißheit be-
treffende Erkenntnis „rücksichtsvoll“ hintenan zu stellen, um z.B. durch die 
Einführung von Traubensaft beim Hl. Abendmahl diese „armen Mitmenschen“ 
vor sich selbst zu schützen. Gerade das empfände ich als diskriminierend, her-
ablassend und unaufrichtig. 

Und: Käme ein solches Verhalten, kämen solche Entscheidungen nicht 
letztlich in die Nähe dessen, was man als Co-Abhängigkeit bezeichnet? Also 
ein Verhalten von nicht-alkoholabhängigen Angehörigen, Freunden (Gemein-
degliedern) usw., die in manipulativer Weise ihr Helfersyndrom pflegen, in 
subjektiv allerbester Weise meinen, den Suchtkranken schützen, aber auch 
kontrollieren zu müssen? Ihn wie ein unmündiges Kind zu behandeln, Ver-
antwortung für sein Leben zu übernehmen (an sich zu reißen) und damit letzt-
lich nur suchtfördernd zu wirken und verhindern, daß der Alkoholiker es lernt, 
Selbstverantwortung zu übernehmen?

nicht mehr zu kommunizieren, wo solcher Wein verwendet wird. Das käme einer internen 
Kirchenspaltung, einem innerkirchlichen Schisma gleich. Auf die Selbständige Ev.-Luth. 
Kirche (SELK) bezogen, hieße das: Nur nach einer entspr. Entscheidung von Allgemeinem 
Pfarrkonvent und Kirchensynode wäre die Ermöglichung der Verwendung entalkoholisierten 
Weines denkbar und vertretbar.


